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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16585
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

ALBA - Zukunft Bioabfallvergärungsanlage Watenbüttel
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
17.09.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Bauausschuss (zur Kenntnis) 21.09.2021 Ö

Anlass
Im Bauausschuss vom 29.06.2021 wurde im Rahmen der Mitteilung „Sitzung des Beirats der 
ALBA Braunschweig GmbH“ (DS 21-16290) u.a. auch die Zukunft der 
Bioabfallvergärungsanlage in Watenbüttel thematisiert.

Die Stadtverwaltung wurde gebeten, zu diesem Thema detaillierter zu berichten und die 
Verbindung zwischen dem Neubau der Vergärungsanlage und den derzeitigen laufenden 
Verträgen darzustellen.

Bisherige Verwertung

Schon seit 1989 wird in Braunschweig die getrennte Erfassung von Bioabfall vorangetrieben. 
Derzeit fallen jährlich rund 25.000 Tonnen Bio- und Grünabfälle in Braunschweig an. Als 
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger bedient sich die Stadt Braunschweig der ALBA 
Braunschweig GmbH (ALBA) u.a. bei der Sammlung und Entsorgung der Bioabfälle. Schon 
früh hat sich die Stadt neben der Freiflächenkompostierung für eine Vergärung von 
Bioabfällen entschieden. Seit 1997 ist am Standort Watenbüttel eine sogenannte 
„kontinuierliche Vergärungsanlage“ im Einsatz; eine der ersten in Deutschland. Jährlich 
entstehen aus organischen Abfällen 6.000 Tonnen Kompost und 3.000 Tonnen Biogas 
(entspricht ca. 3.000 l Heizöl).

Technische Bewertung 

Aktuelle Situation der Anlage 
Die Vergärungsanlage in Watenbüttel ist mittlerweile 24 Jahre alt und erneuerungsbedürftig. 
ALBA begründet die Notwendigkeit einer Erneuerung der Biovergärungsanlage mit hohen 
Ausfallzeiten der Anlage. Die angelieferte Menge Bioabfall kann nur zum Teil über die 
Anlage verwertet werden. Des Weiteren sind durch die gesetzlichen und ökologischen 
Entwicklungen die Anforderungen an Kompost gestiegen. Der hohe Anteil an Störstoffen im 
Bioabfall engt den Absatzmarkt stark ein. Zudem wird die Wartungsfirma, die die Anlage 
1997 erstellt hat, ab Ende 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen. ALBA hat trotzdem eine 
Betriebssicherheit bis 2025 zugesichert.

Mögliche zukünftige Lösung
ALBA hat auf Grundlage des Leistungsvertrags und der aktuellen technischen Situation der 
Anlage mit dem Ingenieurbüro u.e.c. ein Konzept zur zukunftsfähigen Bioabfallverwertung in 
Watenbüttel (siehe Anlage 1) erarbeitet und der Stadtverwaltung vorgestellt. 

Das Konzept von ALBA und u.e.c. beinhaltet 4 mögliche Varianten für die 
Bioabfallverwertung am Standort (1. Weiterbetrieb der bestehenden Anlage; 2. Neubau einer 
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Vergärung mit diskontinuierlichem Verfahren; 3. Verzicht auf Vergärung – stattdessen 
Neubau einer Kompostierungsanlage; 4. Fremdvergabe). Dies deckt die grundsätzlichen 
Möglichkeiten gut ab. Das Konzept kann zu gegebener Zeit und bei Bedarf von ALBA 
vorgestellt werden.

Nach Auswertung der 4 Varianten wird deutlich, dass aus technischer und ökologischer Sicht 
die Variante „2. Neubau einer Vergärung mit diskontinuierlichem Verfahren“ die meisten 
Vorteile bietet. Aus dem Bioabfall wird Biogas gewonnen, welches am Standort Watenbüttel 
weiterhin zur Erzeugung von Strom im Blockheizkraftwerk des Abwasserverbandes genutzt 
werden kann. Alternativ ist auch eine Aufbereitung und Erzeugung von Biomethan als 
Treibstoff für die LKW-Flotte denkbar. Somit geschieht mit dem Bioabfall eine hochwertige 
Verwertung. Diese Anlage hat ein Investitionsvolum von circa 14,6 Mio. €. Der 
Realisierungszeitraum beträgt nach Einschätzung der ALBA etwa 3 bis 3,5 Jahre (1. Jahr 
Planung/Genehmigung, 2. Jahr Ausschreibung und Bau, 3. Jahr Inbetriebnahme).

Die Variante 3 beschreibt den Neubau einer Kompostierungsanlage. Diese Variante ist aus 
ökologischer Sicht nicht ideal, da u. a. die Bioabfallverwertung in dieser Form ohne 
Biogaserzeugung erfolgt und somit bei dem geplanten Anlagendurchsatz bei der Klimabilanz 
ein Nachteil von jährlich circa 1.500 t CO2 gegenüber der Variante 2 entstehen und zugleich 
das energetische Potential nicht genutzt würde.

Die Fremdvergabe in Variante 4 ist keine Option, weil zum einen die Bioabfallverwerter in der 
Region keine Kapazitäten für weitere Abfälle haben und zum anderen dies zu einem 
erheblich erhöhten Transportaufwand führen würde.

Vorbehaltlich einer genaueren Prüfung, begrüßt die Verwaltung es grundsätzlich, wenn ein 
Konzept für eine zukunftsfähige Bioabfallverwertung erstellt und umgesetzt wird. Dies gilt 
insbesondere auch angesichts des Alters und der Reparaturanfälligkeit der aktuellen Anlage 
und der erforderlichen Entsorgungssicherheit. 

Vertragliche Bewertung

Die Verträge mit ALBA (incl. der Bio- und Grünabfallverwertung) enden zum 31.12.2025. Sie 
verlängern sich automatisch um weitere fünf Jahre, sofern sie nicht mindestens zwei Jahre 
vor Vertragsende (31.12.2023) schriftlich gekündigt werden.

In Bezug auf die Anlagetechnik ist im bestehenden Leistungsvertrag u.a. geregelt, dass der 
Auftragnehmer jederzeit die Betriebssicherheit der Anlagen zu gewährleisten hat und 
aufgrund veränderter rechtlicher Anforderungen technische Änderungen auf eigene Kosten 
durchzuführen hat. Neben dem Betrieb der Anlagen, obliegen dem Auftragnehmer ALBA die 
Instandhaltung und Erneuerung der Anlagen. Die aus den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten resultierenden Abschreibungen und Zinsen sind somit bereits in den 
Entgelten berücksichtigt. Diese Kosten werden regelmäßig im Rahmen einer 
Angemessenheitsprüfung bemessen. Darauf aufbauend wird die Entgelthöhe für die jeweils 
folgenden Jahre festgelegt. Die letzte Angemessenheitsprüfung fand im Rahmen der letzten 
Entscheidung der „Nichtkündigung der ALBA-Leistungsverträge“ im Jahre 2018 statt (s. 
Vorlagen 18-07734 und 18-07735). Die nächste Angemessenheitsprüfung wäre nach den 
vertraglichen Regelungen für die Zeit ab 2026 vorgesehen, sofern der Vertrag nicht 
gekündigt wird.

ALBA hat der Verwaltung mitgeteilt, dass die Anlage bis 2025 den vertraglichen 
Verpflichtungen nach betrieben werden kann. ALBA ist demnach nicht verpflichtet, eine 
komplette Anlagenneuinvestition zu tätigen. Allerdings ist ALBA verpflichtet, notwendige 
Neuinvestitionen rechtzeitig planerisch vorzubereiten. 
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ALBA schlägt daher vor, die Modernisierung der Bioabfallvergärungsanlage mit einer 
Ratsentscheidung für eine Nichtkündigung der Verträge bis 2030 zu verbinden, um eine 
Investitionssicherheit zu schaffen.

Auch aus städtischer Sicht wäre es nicht sinnvoll, ALBA die neue Anlage bauen zu lassen, 
wenn nicht zugleich klar wäre, dass ALBA als Bauherr auch ein eigenes 
betriebswirtschaftliches Interesse an einem wirtschaftlichen Bau und einer wirtschaftlich zu 
betreibenden Anlage hat. Wenn die naturgemäß unwirtschaftliche Phase des Baus und der 
Inbetriebnahme im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den anschließenden betrieblichen 
Vorteilen einer neuen Anlage betrachtet werden, ist trotz der hohen Investition mit einer 
stabilen Gebührenentwicklung zu rechnen. Würde ALBA hingegen die Anlage unmittelbar 
nach der Inbetriebnahme an einen neuen Vertragspartner oder die Stadt abgeben müssen, 
wäre eine solche ganzheitliche wirtschaftliche Betrachtung für ALBA nicht möglich. In der 
Folge wären vermeidbare Kosten, die über die Gebührenerhebung zu finanzieren sind, nicht 
auszuschließen. 

Aus diesen Gründen spricht sich die Verwaltung gegen einen Baubeginn vor Klärung der 
Zukunft der Abfallentsorgungsverträge für die Zeit nach 2025 aus.

Vertragliche Situation nach 2025 

Die Verwaltung beabsichtigt zunächst gutachterlich zu klären, ob eine Nichtkündigung der 
vertraglichen Regelungen mit ALBA aus Sicht des Vergaberechts zulässig ist. Dies ist in 
einem ersten Schritt zeitnah vorgesehen.

Darüber hinaus ist eine Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen einer Vertragsverlängerung 
im Vergleich zur Neuausschreibung bzw. zu alternativen Organisationsformen erforderlich. 

Die Verwaltung beabsichtigt, die Ratsgremien kontinuierlich zu beteiligen.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1 u.e.c. Konzept Biovergärungsanlage Braunschweig
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Kurze Analyse unterschiedlicher Varianten zur Zukunft der 

Bioabfallverwertung in Braunschweig

Stand: 16. Dezember 2020
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Summary

Die Vergärungsanlage in Watenbüttel ist überaltert und kann aufgrund der Ausfallzeiten nur noch 
50% der anfallenden Bioabfälle zu hohen Kosten verarbeiten. Da zudem der Lieferant Bühler nur 
noch 2021 die Wartungsarbeiten durchführt, besteht dringender Handlungsbedarf.

Untersucht wurden neben dem Fortbestand und der Fremdvergabe zwei technische Alternativen: 

- Variante 2: Bau einer neuen, technisch verschleißärmeren und einfacheren Vergärungsanlage 

(diskontinuierliche Trockenfermentation) für ca. 14,6 Mio. €

- Variante 3: Bau einer reinen Kompostierungsanlage für ca. 9,6 Mio. €

Nach einer indikativen Abschätzung und auf Basis von LSP-Grundsätzen steigen die spezifischen 
Kosten (netto) von derzeit 71,4 €/Mg im IST auf 81 €/Mg bei Variante 2, während er bei Variante 3 
etwa gleich bleibt. 

Daraus folgt:

Für 10 €/Mg bzw. 0,84 €/EW und Jahr Mehrkosten verdoppelt sich die produzierte Biogasmenge, 

zudem wird durch die hochwertige Verwertung ein nachhaltiger Beitrag zur Einsparung von 
Klimagasen geleistet. 
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Summary

Empfehlung

Die kontinuierliche Vergärungsanlage am Standort Watenbüttel sollte sobald wie möglich 

stillgelegt und vorher gegen eine hochwertige neue Anlage nach dem Verfahren der 
diskontinuierlichen Vergärung ersetzt werden. Nur so lässt sich 100% der Bioabfallmenge 
hochwertig verwerten und der Nutzen aus der Vorteilhaftigkeit einer Vergärung für Klima- u. 

Ressourcenschutz generieren.

Dazu bedarf es einer Abstimmung mit der Stadt Braunschweig und einer frühzeitigen 

Einleitung von Planungs- u. Genehmigungsarbeiten mit den zuständigen Behörden.
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Untersuchungsergebnisse zur Zukunft der 

Bioabfallverwertung in Braunschweig
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Ausgangssituation

 Bau und Inbetriebnahme in den 90er Jahren 

 Kosten für Reparatur, Wartung und Unterhalt steigen 
nutzungsbedingt weiter - Entsorgungssicherheit in der Anlage nicht 
gegeben

 Errichter der Fermenter (Bühler) gibt das Wartungsgeschäft auf und 
steht nur noch für die Revision im Januar 2021 zur Verfügung. 

 Ersatzinvestitionen, auch zur Anpassung an den Stand der Technik 
(Kunststoffproblematik und Grenzwerte), stehen an

 Prüfung verschiedener Möglichkeiten:

 Weiterbetrieb der Anlage

 Neubau Vergärung mit Nachrotte

 Verzicht auf die Vergärung -> Kompostierung

 Fremdvergabe

 Wirtschaftliche Analyse der Varianten
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Bioabfall im Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Braunschweig

 AWIKO ab 2020 (Entwurf)

 Die Vergärung der Bioabfälle vor einer Nachkompostierung ist abfallwirtschaftlich und ökologisch ein 
vorteilhaftes und gängiges Verfahren.

 Die Biogasnutzung erfolgt derzeit im BHKW der Kläranlage. Abhängig von der Effektivität der Wärmenutzung 
dort sollten ggf. Alternativen wie z. B. die Nutzung als Treibstoff für Abfallsammelfahrzeuge geprüft werden. 

 Künftige rechtliche Regelungen (z. B. Entwurf der TA Luft oder der TRAS 120) sollten hinsichtlich möglicher 
Nachrüstungen bei der Nachrotte sowie der Abluftreinigung beobachtet werden. 

Zwischenfazit: 

 Gegebenenfalls sollten die neuen Erkenntnisse noch in den Entwurf des AWIKO vor Beschlussfassung mit 
einfließen

 Die Stadt Braunschweig unterstützt eine hochwertige Verwertung des Bioabfalls und folgt damit den aktuellen 
Vorstellungen des Umweltbundesamtes* und dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit* hinsichtlich einer hochwertigen Verwertung von Bioabfall. 

*Quellen:

Bundesministerium für Umwelt,  Naturschutz und Reaktorsicherheit 2018: „Ermittlung von Kriterien für eine hochwertige Verwertung von Bioabfällen und Ermittlung von Anforderungen an den Anlagenbestand“ 

(https://bit.ly/2LsXKTq) 

Umweltbundesamt 2019: „Bioabfälle besser verwerten“ (https://bit.ly/33ZGLOU) 
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Hochwertige Bioabfallverwertung nur durch Vergärung

 während die Netto-Klimabilanz für die Kompostierung eine Belastung ergibt, zeigt sich bei 
modernen Vergärungsanlagen eine deutliche Klimagasentlastung (Quelle: 
Forschungsbericht für das UBA, 2020 (noch unveröffentlicht)). 

Vergärung Kompostierung
Vorteil der Vergärung: 

ca. 60 kgCO2-eq/Mg Bioabfall

Bei dem geplanten Anlagendurchsatz 

entsteht so ein Vorteil von jährlich ca. 1.500 
MgCO2 gegenüber der Kompostierung

TOP 3.1
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Variantenübersicht

Weiterbetrieb der 
vorhandenen 
Vergärungsanlage 

mit 17.000 Mg/a, 
davon 10.000 Mg/a 

in der Vergärung

Neubau 
Kompostierungsanlage 
(Intensivrotte zur 

Erzeugung von 
hygienisiertem 

Frischkompost, offene 
Nachrotte)

FremdentsorgungNeubau Vergärung 
(diskontinuierliches 
Verfahren) mit 

Nachrotte

3 421

Verwertung von ca. 25.000 Mg/a Bioabfall aus getrennter Erfassung

TOP 3.1
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Auslegungsmengen

Input Mg

Bioabfall aus Haushalten 21.000

Bioabfall, gewerblich 4.000

Summe 25.000

 Kalkulationsmenge für 2021: 19.150 Mg. Steigerung von rund 10 % auf 21.000 Mg 
angenommen.

 Auslastung über Fremdmengen zu Marktpreisen

 Auslegung der Varianten 2 und 3 für eine Jahresmenge von 25.000 Mg
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Variante 1: Weiternutzung Bestand

Weiterbetrieb der 
vorhandenen 
Vergärungsanlage

1

• Inbetriebnahme 1997, Betrieb der Biologie 24/7

• Genehmigter Durchsatz 20.000 Mg/a, der aber wegen 
reparaturbedingter Stillstände nicht erreicht wird. 

• Verschärfung der Grenzwerte für Störstoffanteile im Kompost 
erfordern anlagenbedingt Investitionen in Aufbereitungstechnik

• Aufbereitung: Grobzerkleinerung, Siebung, Fe-Scheider, 

Handsortierung, Nachzerkleinerung, Zwischenbunker

• Thermophile, kontinuierliche Trockenfermentation mit 2 
liegenden Reaktoren

• Fest-Flüssig-Trennung; Nachbelüftung Feststoff; Einleitung 
überschüssiges Presswasser in die Kläranlage

• Biogasverwertung über Kläranlage, Abnahme von 

Prozesswärme. 

• Herstellung Kompost auf Freifläche (mit Grüngut) für 
landwirtschaftliche Verwertung

TOP 3.1
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Variante 1: Verfahrensbeschreibung

Weiterbetrieb der 
vorhandenen 
Vergärungsanlage

1

Die Anlage besteht im Kern aus zwei liegenden Behältern, in dem in 
Längsrichtung ein langsam laufendes Rührwerk für die 
Durchmischung und den Transport des Materials von der 

Eintragsseite zur Austragsseite sorgt. Da zur Beschickung und 
Entnahme Pumpen eingesetzt werden, muss der Bioabfall zunächst 

mehrstufig aufbereitet, auf < 60 mm zerkleinert und durch 
Prozesswasserzugabe pumpbar gemacht werden. Nach der 21-26 
tägigen Vergärung bei ca. 55 °C erfolgt eine Fest-Flüssig-Trennung. 

Der dabei entstehende feste hygienisierte Gärrest wird dann 
kurzzeitig belüftet und offen nachgerottet, bis er nach einer Siebung 

und Sichtung zur Entfernung von Störstoffen den Anforderungen an 
einen Fertigkompost in Bioland-Qualität entspricht. Das 
Prozesswasser wird teilweise zurückgeführt, Überschüsse werden 

über die Kläranlage entsorgt.

Das Verfahren ist vergleichsweise verschleißintensiv, da Bioabfall 

erhebliche Sandanteile enthält. Diese setzen sich teilweise in den 
Reaktoren ab und bewirken u.a. die hohen Ausfallzeiten.
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Variante 2: Neubau einer Trockenvergärungsanlage

Neubau einer 
diskontinuierlichen 
Trockenvergärung mit 

Nachrotte

2

• Neubau einer diskontinuierliche Trockenvergärung mit anschließender 
geschlossener Nachrotte westlich der Bestandsanlage

• Betriebliche Vorteile: Durchsatzerhöhung, Erhöhung Biogasmenge, 
Verringerung verschleißträchtiger Technik, Stand der Technik in Bezug auf 
Abluftreinigung und technischer Regeln.

• Der Rückbau der Bestandsanlage kann nach Inbetriebnahme der Neuanlage 
erfolgen, eine temporäre Fremdentsorgung wird vermieden. Auf dem dann 
frei werdenden Baufeld können Lagerflächen für Kompost und ggf. 
Infrastruktur für die Kompostaufbereitung entstehen.

• Die Biogasnutzung wird zunächst nicht verändert: Zuleitung zum BHKW der  
Kläranlage, im Gegenzug Abnahme von Prozesswärme. Erzeugung von 
Biomethan nach Biogasaufbereitung für die LKW-Flotte kann geprüft werden. 
Vorteil vollständige Schließung des Stoffkreislaufes Bioabfall.

• Entstehendes Überschusswasser wird der Kläranlage zugeführt; für den Fall, 
das ein Absatz als Flüssigdünger möglich ist, kann eine Hygienisierung und 
Lagerung nachgerüstet werden.

• Die Prozessabluft wird zweistufig (Saurer Wäscher, Biofilter) gereinigt.

• Realisierungszeitraum 3 Jahre (1. Jahr Planung/Genehmigung, 2. Jahr 
Ausschreibung und Bau, 3. Jahr Inbetriebnahme, Probebetrieb, Beginn 
Dauerbetrieb).
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Variante 2: Verfahrensbeschreibung

Neubau einer 
diskontinuierlichen 
Trockenvergärung mit 

Nachrotte

2

Bei der diskontinuierlichen Vergärung wird der Bioabfall per Radlader in 
Fermentertunneln gestapelt, mit Prozesswasser aus einem Perkolatbehälter
beaufschlagt und nach der Verweilzeit von 21 Tagen in Intensivrottetunneln
nachbehandelt. 

Der Verarbeitungsprozess ist in einzelne Prozessphasen gegliedert, die über eine 
vollautomatisierte Prozesssteuerung eingestellt und ggf. modifiziert werden 
können: aerober Anfahrbetrieb zum Erreichen der Prozesstemperatur, 
Perkolationsphase,  Abtropfphase (Einstellen der Perkolation, statische 
Entwässerung des Gärrestes), Abfahrphase (Belüften des Fermenters, erste 
Aerobisierung). 

Verschleißintensive Prozesse wie bei der kontinuierlichen Vergärung (intensive 
Zerkleinerung, kontinuierliche Durchmischung, Fest-Flüssig-Trennung) entfallen 
somit. Ferner wird wesentlich weniger Abwasser erzeugt. 

Da der Durchsatz auf mehrere Fermenter verteilt wird, hat der Betreiber zudem 
größeren Einfluss auf die Verweilzeit. 
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Variante 2: Neubau einer Trockenvergärungsanlage

Neubau einer 
diskontinuierlichen 
Trockenvergärung mit 

Nachrotte

2

• Ausführungsbeispiel: diskontinuierliche Trockenvergärung mit 
anschließender geschlossener Nachrotte am Standort Heppenheim/Land 
Hessen

• Generalplanung: u.e.c. Berlin

• Ausführung: Herhof/Helector als GU

• Jahreskapazität 30.000to

• End-Abnahme: 2017
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Variante 3: Neubau einer Kompostierungsanlage

Verzicht auf die 
Vergärung: Neubau 
einer Kompostierungs-

anlage mit Intensivrotte

3

• Die Bioabfallverwertung erfolgt ohne Biogaserzeugung als reine 
Kompostierungsanlage.

• Es wird eine zweistufige Kompostierung neu gebaut. Der Bioabfall wird 
zunächst in per Radler beschickten Rottetunneln intensiv behandelt, 
anschließend wird wie bisher Fertigkompost über eine offene 
Nachrotte erzeugt.

• Die Anlage wird nach dem Stand der Technik ausgeführt, also mit 
geschlossener Annahme- und Beschickungshalle, geschlossener 
Intensivrotte zur Erzeugung von hygienisiertem Frischkompost und 
zweistufiger Abluftreinigung. 

• Realisierungszeitraum: 2,5 - 3 Jahre

• Großer Platzbedarf (ca. 15.000m²)

• Risiko: Forderung nach Investitionen für Einhausung von heutigen 
Freiflächen
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Variante 3: Neubau einer Kompostierungsanlage

Verzicht auf die 
Vergärung: 

Neubau einer 

Kompostierungs-
anlage mit Intensiv-

rotte

3

• Ausführungsbeispiel: Kompostierungsanlage für Bioabfall und Gärrest 
des AEV Schwarze Elster, Freienhufen/Land Brandenburg

• Generalplanung: u.e.c. Berlin

• Ausführung: Eggersmann Anlagenbau als GU

• Jahreskapazität: 18.000to

• Abnahme: 2020
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Variante 4: Fremdentsorgung

Fremdentsorgung

4

• Einstellung der Bioabfallverwertung am Standort

• Stattdessen: Umschlag und Transport zu externer Fremdentsorgung

• Problem: keine freien Kapazitäten in Vergärungsanlagen, allenfalls in 
einfachen (nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden) 
Kompostierungsanlagen.

• Klimaschädlich und CO2 Aufwand für Transporte

• Keine  langfristige Kostenstabilität prognostizierbar

 Zudem zeigt sich in Deutschland, dass Großstädte wie Braunschweig 
der Eigenverwertung überwiegend den Vorzug gewähren. 

 Aus diesem Grund wird die Variante nicht weiter betrachtet.
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Vergleichende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

 Berechnung der Vollkosten für die drei Varianten

 Vergleichende Kostenermittlung nach Grundsätzen der LSP-Kalkulation mit 
kalkulatorischen Zinsen (3%) auf Anlagevermögen und 3 % kalk. Gewinn.

 Abschreibung: Variante 1 gemäß Anlagespiegel, für Varianten 2 und 3 auf Basis 
Neuinvest (lineare AfA unter Ansatz differenzierter Abschreibungszeiten)

 Spezifische Kostensätze (Personal, Strom etc.) aus LSP-Kalkulation für 2021, nicht 
indexiert.

 Entsorgungskosten für Sieb- und Sortierreste: bis zu 15 % vom Input, 107 €/Mg 
netto (Stand 2020)

 Investitionsplanung: Neuinvestitionen für geänderte Betriebskonzepte auf Basis 
einer Kostenschätzung, Preisstand 2020. Da keine Planung vorliegt, wurden 
Unsicherheiten (z.B. für Gründungsmaßnahmen, zusätzliche 
Emissionsschutzanforderungen) mit 20 % der Kostenschätzung berücksichtigt.
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Betriebswirtschaftliche Modellierung der Varianten

 Festlegung der Massenströme (Input über Einwohnerzahlen prognostiziert; 
Output gemäß IST-Situation bzw. Sollwerte gem. Planung).

 Festlegung der Ansätze für Kostenarten (Strom, Gas, Fahrzeugkosten, Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe, Personal, Instandhaltung, Wartung, Versicherungen 
etc.) nach Erfahrungswerten von Betriebsanlagen.

 Biogas: wie bisher Abgabe an Kläranlage und Belieferung mit Wärme. Erzeugung 
von 80 m³/Mg bei diskontinuierlicher Trockenvergärung.

 Flüssiger Gärrest/Prozessabwasser: Abgabe an Kläranlage als Abwasser

 Übernahme der Daten in ein Kalkulationsmodell zur Prozesskostenrechnung.

 Variante 1, Bestand: Übernahme der Daten für 2021, Inputmenge 19.150 Mg 
zur Vergärung. Entgelte für die Bioabfallverarbeitung aus LSP-Kalkulation 2021 
übernommen: 71,4 €/Mg netto bzw. 84,9 €/Mg brutto

 Varianten 2 und 3: Ermittlung auf Basis der Mengen und prognostizierten 
Kosten
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Investitionen Variante 2, disk. Trockenvergärung

Stand 

08.12.2020

Summe 14,6 Mio. €

Unvorhergesehenes beinhaltet: 
Rückbau der Altanlage, 
Baugrundrisiko, 
Genehmigungsrisiko (zusätzliche 
Emissionsschutzmaßnahmen, 
Überdachung Kompostlager 
etc.)  

Kostenposition Anlagentechnik Invest (geschätzt)

Aufbereitungstechnik (Sackaufreißer) 250.000 Euro

Kostenposition Tunnel Invest (geschätzt)

Zwischensumme Tunnel 3.067.500

Kostenposition Tunnel / TGA Invest (geschätzt)

Zwischensumme Tunnel/TGA 1.972.000

Kostenposition sonstige TGA Invest (geschätzt)

Zwischensumme TGA 1.488.586

Bauteil Invest (geschätzt)

Zwischensumme Bautechnik 3.380.698

Zwischensumme Tunnel/TGA / Bau 10.158.784

Kostenposition Montage/IBN Invest (geschätzt)

Zwischensumme Planung, Montage IBN etc. 1.259.875

Gesamtinvestition (Schätzung) 11.418.659

Baunebenkosten 856.399

Unvorhergesehenes 2.283.732

Gesamtinvestition inkl. BNK + Unvorhergesehenes 14.558.790
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Investitionen Variante 3, Kompostierung

Stand 

08.12.2020

Summe: 9,6 Mio.€

Unvorhergesehenes beinhaltet: 
Rückbau der Altanlage 
Baugrundrisiko, Genehmigungs-
risiko (zusätzliche Emissions-
schutzmaßnahmen, Überdachung 
Kompostlager etc.)  

Anlagentechnik / Kostenposition Invest (geschätzt)

Aufbereitungstechnik (Sackaufreißer) 250.000 Euro

Kostenposition Rottetunnel incl. TGA Invest (geschätzt)

Rottetunnel inkl. TGA 1.837.500

Zwischensumme Tunnel 1.837.500

Kostenposition TGA Anlage Invest (geschätzt)

Zwischensumme Anlagentechnik 1.120.500

Kostenposition sonstige TGA Invest (geschätzt)

Zwischensumme TGA 1.131.601

Bauteil / Kostenposition Invest (geschätzt)

Zwischensumme Bautechnik 2.457.408

Zwischensumme Tunnel/ TGA / Bau 6.797.009

Kostenposition Montage/IBN Invest (geschätzt)

Zwischensumme Planung, Montage IBN etc. 739.500

Gesamtinvestition (Schätzung) 7.536.509

Baunebenkosten 565.238

Unvorhergesehenes 1.507.302

Gesamtinvestition inkl. BNK + Unvorhergesehenes 9.609.049
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Berechnung Variante 1 Bestandsanlage

 Afa endet 2024, aber: Invest für Anpassung an den Stand der Technik ist nicht 

berücksichtigt !

 Achtung, voraussichtlich werden die Instandhaltungsaufwendungen weiter beträchtlich 

steigen! – die Auslastung und verarbeitete Menge nicht signifikant steigen 

 Sinkende Grenzwerte für Fremdstoffe (Plastik) werden weitere aufwendige Investitionen 

zur Beibehaltung eines zertifizierten Kompostproduktes notwendig machen

Zusammenstellung KOSTEN nach LSP für 2021

Vorleistungen -415.053

Personal -247.299

Betriebsaufwendungen -681.475

AfA -200.645

kalk. Zinsen (3 %) -11.164

Gesamtkosten incl. Verwaltungskosten -1.555.635

verrechnete Erlöse 228.114

Gesamtkosten abzgl. verrechnete Erlöse -1.327.521 

zzgl kalk. Gewinn (3 %) -37.743 

Gesamt Selbstkosten -1.365.264 

spezifische Kosten in €/Mg -71,3 
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Berechnung Variante 2: diskontinuierliche Trockenvergärung 

 Spezifische Kosten steigen nach LSP auf 81 €/Mg netto / 96,4 €/Mg brutto.

 Aber: dafür zukunftsfähige und nachhaltige neue Anlage mit deutlich höherem 

Biogasertrag!

Zusammenstellung KOSTEN nach LSP für 2021

Vorleistungen -704.440

Personal -138.377

Betriebsaufwendungen -578.860

AfA -762.441

kalkulatorische Zinsen -436.764

Gesamtkosten incl. Verwaltungskosten -2.620.881

verrechnete Erlöse 641.000

Gesamtkosten abzgl. verrechnete Erlöse -1.979.881 

zzgl Gewinn je 3 % -46.294 

Gesamt Selbstkosten -2.026.175 

spezifische Kosten in €/Mg -81,05 
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Berechnung Variante 3: Kompostierung Stand der Technik

Zusammenstellung KOSTEN nach LSP für 2021

Vorleistungen -613.101

Personal -106.262

Betriebsaufwendungen -399.641

AfA -497.195

kalkulatorische Zinsen -288.271

Gesamtkosten incl. Verwaltungskosten -1.904.470

verrechnete Erlöse 200.000

Gesamtkosten abzgl. verrechnete Erlöse -1.704.470 

zzgl Gewinn je 3 % -42.486 

Gesamt Selbstkosten -1.746.956 

spezifische Kosten in €/Mg -69,88 

 Spezifische Kosten bleiben nach LSP annähernd gleich (69,8 €/Mg netto statt 

71,3 €/Mg netto. 

 Neue Anlage nach Stand der Technik, aber: nicht nachhaltig, klimabelastend 

statt entlastend. 

 Risiko Ggf. weitere Investitionen für Einhausung von heutigen Freiflächen

TOP 3.1

32 von 167 in Zusammenstellung



A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 21-16814
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Lüftungseinrichtungen an Braunschweiger Schulen für sicheren 
Unterricht
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
29.08.2021

Beratungsfolge: Status

Schulausschuss (Vorberatung) 10.09.2021 Ö
Bauausschuss (Vorberatung) 21.09.2021 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.09.2021 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 05.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten,
a) im Rahmen eines Stufenprogrammes (Priorität 1: Grund- und Förderschulen, Priorität 2: 
Jahrgänge 5 und 6 der weiterführenden Schulen, Priorität 3: übrige Jahrgänge der 
weiterführenden Schulen, Priorität 4: berufsbildende Schulen) alle Klassenräume 
schnellstmöglich mit einer Infektionsampel auszustatten.
b) bei Neu- oder grundlegenden Umbauten von Schulgebäuden zukünftig eine 
Lüftungsunterstützung vorzusehen.
c) den Schulen zu erlauben, als Spende angebotene Lüftungsgeräte anzunehmen.
Entsprechende Förderprogramme von Bund und Land sind bestmöglich auszuschöpfen
.

Sachverhalt:
Nach den Sommerferien starten die Schulen durchgängig im Präsenzunterricht. Und obwohl 
die Corona-Inzidenz auch in Braunschweig erneut steigt, muss alles unternommen werden, 
um einen erneuten Lockdown bzw. erneutes Distanzlernen zu verhindern. Besonders die 
Schülerinnen und Schüler der niedrigeren Jahrgangsstufen haben unter der langen Zeit des 
so genannten Homeschoolings gelitten. Nicht nur Lerndefizite, sondern vor allem der 
fehlende Kontakt zu ihren Mitschülern hat große Probleme bereitet. Und nicht zu vergessen 
bleibt, dass es bislang keinen Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren gibt. Diese Gruppe ist also 
besonders gefährdet.
Deshalb muss auch die Stadtverwaltung kreative und vor allem praktikable Wege gehen und 
darf sich nicht hinter Empfehlungen und Einschätzungen verstecken. Es mag sein, dass rund 
20% der Klassenräume nicht gut genug belüftet werden können und deshalb eine 
Unterstützung eingebaut werden sollte. Gleichzeitig mag es sein, dass die Fensterlüftung 
das geeignetste Mittel gegen die Ausbreitung von Corona-Viren ist. Doch eine 
hundertprozentige Bestätigung dieser Thesen gibt es nicht. Die kann man sicherlich auch 
nicht durch den flächendeckenden Einsatz von Infektionsampeln erreichen. Man kann sich 
aber auf diesem Weg weiter annähern.
Es ist in diesem Zusammenhang schon sehr befremdlich, dass zwar unser lokaler 
Energieerzeuger ein Pilotprojekt zu solchen Schutzeinrichtungen startet, diese aber nicht in 
Braunschweig, sondern in Wolfenbüttel zum Einsatz kommen.
Bereits in der Sitzung des Bauausschusses am 20. Juli, als über die Verwaltungsmitteilung 
zum Einbau von Fensterlüftern nach dem Göttinger Modell (DS.-Nr. 21-16595) diskutiert 
wurde, haben wir zum einen deutlich gemacht, dass dies nun endlich auch auf Druck der 
Politik geschieht. Zum anderen haben wir bereits im Juli erklärt, dass wir dies für sehr spät 
halten und froh sind, dass andere Kommunen – wie eben Göttingen, auf deren Erfahrungen 
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wir nun aufbauen können – früher agiert haben. Dabei haben wir den Schutz der 
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte immer im Blick.
Beobachtungen in anderen Kommunen zeigen, dass der flächendeckende Einbau von 
Luftfiltern, Belüftungsgeräten oder Lüftungsanlagen zu einer trügerischen Sicherheit führen 
und dazu führen kann, dass Abstands- und Hygienemaßnahmen vernachlässigt werden. 
Deshalb fordern wir nicht pauschal den flächendeckenden Einbau von Luftfiltern, sondern 
wollen mit dem Einsatz von Infektionsampeln den bestmöglichen Schutz erreichen.
Gleichzeitig muss uns allen bewusst sein, dass es in Zukunft vermutlich nur noch ein Leben 
MIT Corona und nicht ein Leben NACH Corona geben wird. Deshalb schlagen wir vor, bei 
Neu- oder grundlegenden Umbauten die bisherige Praxis zu ändern und gleich eine 
angemessene Lüftungsanlage (mit Wärmerückgewinnung) vorzusehen. Denn Bilder von 
Kindern in dicken Jacken beim Fensterlüften im Winter sind weder angemessen noch 
sicherlich erwünscht.
Eine Selbstverständlichkeit sollte es sein, dass entsprechende Förderprogramme von Bund 
und Land bestmöglich ausgeschöpft werden. Aktuell stehen vom Land Niedersachsen rund 
590.000 Euro für Braunschweig zur Verfügung. Laut Förderrichtlinie können diese auch für 
die Anschaffung von Lüftungsampeln verwendet werden.
Und nicht zuletzt, aber auch weil sie zum einen in den vergangenen Monaten so oft 
angeboten worden waren und weil sie zum anderen den städtischen Aufwand minimieren 
würden, sollen die Schulen ihnen als Spende angebotene Lüftungsanlagen zukünftig 
annehmen dürfen. Hier sollte seitens der Verwaltung in Zukunft viel mehr der Aspekt der 
Dankbarkeit für eine solche Geste und nicht der Bürokratismus im Vordergrund stehen.

Anlagen:
keine 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16814-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Lüftungseinrichtungen an Braunschweiger Schulen für sicheren 
Unterricht
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:
10.09.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Schulausschuss (zur Kenntnis) 17.09.2021 Ö
Bauausschuss (zur Kenntnis) 21.09.2021 Ö
Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis) 28.09.2021 N
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 05.10.2021 Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung nimmt zu dem Antrag der CDU-Fraktion wie folgt Stellung:

Zu a)

Die Verwaltung hat die Klassenräume in Braunschweig vermessen und lüftungstechnisch 
bewertet. Aus der Bewertung geht hervor, dass ca. 200 Räume mit einer mechanischen 
Lüftungsunterstützung (Lüfter) ausgestattet werden. Bei Räumen, die ausreichende Werte 
erreichen, aber nahe des Grenzbereichs liegen, sind intelligente Raumluftgüteampeln 
vorgesehen, die auf die individuellen Gegebenheiten in den Klassenräumen reagieren 
können. Hiervon werden ca. 160 Stück benötigt. Um auf Sondersituationen reagieren zu 
können (z. B. Anwesenheit von gesundheitlich vorbelasteten Schülerinnen und Schülern) 
sollen darüber hinaus 40 Geräte bestellt werden. Die zusätzlichen Geräte sollen nach 
Abfrage in den Schulen zum Einsatz kommen.

Bereits im letzten Jahr wurden über 200 herkömmliche CO2-Ampeln angeschafft, die in 
erster Linie dazu dienen, die 20-5-20 Regel zum Lüften zu überprüfen und auf die 
Klassenräume zugeschnittene Lüftungskonzepte zu entwickeln. Ein dauerhafter Verbleib in 
den Klassenräumen ist dabei nicht notwendig, die Ampeln können zwischen den Räumen 
getauscht werden. Eine Ausstattung aller Klassenräume mit Infektionsampeln ist daher 
derzeit nicht vorgesehen.

Zu b) 

Bei Neubauten und grundlegenden Umbauten wird zukünftig im Rahmen der Planung 
geprüft, welche technischen sinnvollen Möglichkeiten bestehen, einen erhöhten Luftwechsel 
oder eine Lüftungsunterstützung zur Verbesserung der Raumhygiene zu erzielen. Die 
Lösungen und Kosten werden im Rahmen der Objekt- und Kostenfeststellung dem 
Bauausschuss zur Beschlussfassung vorgestellt.
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Zu c)

Die Verwaltung beabsichtigt die Förderprogramme von Bund und Land soweit es möglich ist 
auszuschöpfen. Die Stadt wollte jedoch die seit langem angekündigte Förderrichtlinie, die 
erst Ende August veröffentlicht wurde, nicht abwarten und hat bereits im Juli den Auftrag für 
die Fensterlüfter erteilt, um möglichst schnell mit der Ausrüstung der Klassenräume 
beginnen zu können. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn war möglich. Nach Vorliegen der 
konkreten Fördermöglichkeiten muss nun geprüft werden, welche von der Verwaltung 
angestoßenen Maßnahmen förderfähig sind. Ein Förderantrag wird gestellt.

Von privaten Spenden von Geräten wird abgesehen, da es für die Schulen in städtischer 
Trägerschaft ein Gesamtkonzept gibt, für das spezifische Geräte eingesetzt werden 
(Fensterlüfter nach dem Göttinger Modell für nicht ausreichend zu belüftende Räume, 
Raumluftgüteampeln für Räume im Grenzbereich, UVC-Filter in besonderen 
Ausnahmefällen). Der Wartungsaufwand wäre zudem sehr hoch, wenn unterschiedliche 
Geräte verwendet würden. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass der Schulträger für eine 
gleichwertige Ausstattung aller städtischen Schulen zuständig ist. Dabei orientiert sich der 
Schulträger an der Bedarfslage. Eine Orientierung an der Finanzkraft der jeweiligen 
Elternschaft ist daher zu vermeiden.

Gekeler

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16637
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Grundschule Isoldestraße, Erweiterung und Sanierung
Kostenerhöhung
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
0650 Referat Hochbau

Datum:
19.08.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Bauausschuss (Entscheidung) 21.09.2021 Ö

Beschluss:

„Die Kostenerhöhung, die sich gegenüber der Kostenberechnung vom 29.05.2018 ergibt, 
wird mit 3.208.600 € festgestellt.“

Die neuen Gesamtkosten betragen somit 14.524.600 €.

Sachverhalt:

Bei der Baumaßnahme GS Isoldestraße, Erweiterung und Sanierung, werden sich 
Mehrkosten in Höhe von

3.208.600 €
ergeben.

Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am 29.05.2018 der Baumaßnahme zugestimmt 
und die Gesamtkosten mit

11.316.000 €

festgestellt (DS 18-08201).

Die sich durch die Kostenerhöhung ergebenden Gesamtkosten betragen

14.524.600 €

Die Kostenerhöhung wird wie folgt begründet:

Im Zuge der Bauabwicklung haben sich Mehrkosten ergeben, die im Wesentlichen auf 
nachstehende Ursachen zurückzuführen sind:

- erhebliche unerwartete technisch erforderliche Mehrleistungen 
- unerwartet erhöhter Mehraufwand bei der Sanierung der Sporthalle 
- unerwartet gestiegener Baukostenindex
- unerwartet hohe Ausschreibungsergebnisse
- Bauzeitenverzögerungen, u. a. durch veränderte Vergabeverfahren
- nachträgliche Maßnahme PV-Anlage

Einsparungen zur Reduzierung der Baukosten können nur bedingt aufgezeigt werden. Die 
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Bereitstellung der Mehrkosten ist zur Schaffung der Funktionsfähigkeit der Maßnahme 
erforderlich.

Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Im Haushalt 2021 / IP 2020-2024 stehen für die Maßnahme unter dem Projekt „GS 
Isoldestraße / Erweiterung (4E.210157)“ folgende Finanzraten zur Verfügung: 

Gesamt bis 2020
in T€

2021
in T€

2022
in T€

2023
in T€

2024
in T€

Restbedarf
in T€

11.316 5.900 2.800 2.000 616

Die zusätzlichen Haushaltsmittel in Höhe von 3.208.600 € werden ab 2022 benötigt. Es ist 
geplant, den zusätzlichen Finanzbedarf in den Haushalt 2022 / in das IP 2021-2025 
haushaltsneutral einzubringen.

Herlitschke

Anlage:
Kostengegenüberstellung zur Ermittlung der Mehrkosten
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Anlage 

 

Kostengegenüberstellung zur Ermittlung der Mehrkosten 
nach DIN 276, Ausgabe Dezember 2008 

Objektbezeichnung: Grundschule Isoldestraße, Erweiterung und Sanierung 
 

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN 

Kostengruppe 
Kostenberechnung 
vom 29.05.2018 

alt 

Kostenermittlung 
vom 03.06.2021 

neu 

Mehr-  (+)/ 
Minder- 
kosten  (-) 

 100  Grundstück              

 200  Herrichten und Erschließen 769.400 677.950 - 91.450 

 300  Bauwerk – Baukonstruktionen 3.375.900 4.658.200 + 1.282.300 

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 3.131.200 4.748.950 + 1.617.750 

 500  Außenanlagen 627.500 963.550 + 336.050 

 600  Ausstattung und Kunstwerke 131.200 124.150 - 7.050 

 700 Baunebenkosten einschl. Eigenleistungen 
        des Referats Hochbau 

2.410.800 3.351.800 + 941.000 

 Sicherheit  870.000 0 - 870.000 

 Gesamtkosten  11.316.000 14.524.600 3.208.600 

 Einrichtungskostenanteil 

 HH-Stelle 4E.210157 
131.200 124.150 - 7.050 

 Baukostenanteil 

 HH-Stelle 4E.210214  ?? 
11.184.800 1.400.450 + 3.215.650 

 
 
Aufgestellt am 07.07.2021 Stadt Braunschweig  
 - Referat Hochbau -  
 0650.10 Sto 
  
 I. A. 
 Gez. 
 Franke 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16714
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Sporthalle Boeselagerstraße, Boeselagerstr. 28, 38108 
Braunschweig
Erneuerung Unterdecke
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
0650 Referat Hochbau

Datum:
16.09.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Bauausschuss (Entscheidung) 21.09.2021 Ö

Beschluss:

"Dem o. a. Investitionsvorhaben wird gemäß des Planes vom 23.07.2021 zugestimmt.

Die Gesamtkosten werden auf Grundlage der Kostenberechnung vom 18.08.2021 auf 
insgesamt 946.100 € einschließlich der Eigenleistung des Referates Hochbau und eines 
Zuschlags für Unvorhergesehenes festgestellt." 

Sachverhalt:

1. Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Bauausschusses ergibt sich aus § 6 Nr. 2 lit. a der 
Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in Verbindung mit § 76 Abs. 2 Satz 1 NKomVG.

2. Begründung und Beschreibung des Investitionsvorhabens

Erkenntnisse aus Nordrhein-Westfalen zu unsachgemäß befestigten Unterdecken in Hallen
der sechziger bis siebziger Jahre (Sport-, Schwimm- und Veranstaltungshallen) haben zur 
Erfordernis geführt, auch in Braunschweig in öffentlich zugänglichen Hallen die 
Deckenkonstruktionen zu überprüfen und ggf. nachzurüsten (s. Mitteilungen im Bau-, Sport- 
und Schulausschuss vom 24. Juni 2016 und 12. Juli 2016). Als Ergebnis blieb festzuhalten, 
dass von den 74 untersuchten Turn- und Sporthallen in 24 Hallen, die Unterdecken 
zwingend zu erneuern und in weiteren 25 Sporthallen Instandsetzungsmaßnahmen an den 
Unterdecken (Nachschrauben von Verbindungen, Austausch von Beleuchtungen, 
Nachbesserungen am Tragwerk etc.) durchzuführen waren. Darauf aufbauend wurden 
Prioritäten nach der Dringlichkeit einer Maßnahme festgelegt. Diese werden seitdem 
schrittweise abgearbeitet. 

Bei der vorliegenden Maßnahme handelt es sich um die Erneuerung der Unterdecke 
der Sporthalle Boeselagerstraße.

3. Angaben zum Raumprogramm

    Das Raumprogramm bleibt unverändert. 
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4. Erläuterungen zur Planung

Die Unterdecke der Sporthalle Boeselagerstraße ist gemäß statischem Gutachten abgängig 
und muss zurückgebaut werden.
Im Rahmen der Deckensanierung wird die komplette Unterdecke mit Unterkonstruktion, 
Heizlüftern und Beleuchtungen zurückgebaut.
 
Auf Grund der statischen Situation des bestehenden Tragwerks und der Anforderung, auch 
im Hinblick auf die Akustik eine Verbesserung zu erreichen, kommt bei der Sporthalle 
Boeselagerstraße eine Systemdecke zum Einsatz.

Eine Systemdecke integriert neben dem Heizsystem (Wärmestrahlung) auch die 
Beleuchtung (LED) und reduziert durch seine akustisch wirksame Oberfläche die 
Nachhallzeit in der Sporthalle. Gleichzeitig gewährleistet die Unterdecke die erforderliche 
Ballwurfsicherheit. Oberhalb der neuen Decke wird eine Schicht Wärmedämmung platziert, 
welche die Energiebilanz der Sporthalle positiv beeinflusst.

Die lichte Höhe der Sporthallenunterdecke soll bei 7m liegen.

5. Techniken für regenerative Energien

Mit innovativen Deckenstrahlheizungssystemen können bis zu 50% Energie bei der 
Beheizung von Hallen eingespart werden. 

6. Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

Es handelt sich ausschließlich um die Sanierung einer Unterdecke, daher sind Maßnahmen 
für Menschen mit Behinderungen nicht vorgesehen.

7. Kosten

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich gemäß Kostenberechnung vom
18.08.2021 auf 946.100 €. Einzelheiten sind den Anlagen zu entnehmen.

8. Bauzeit

Nach der Ausschreibung im Herbst d. J. ist der Baubeginn für März 2022 vorgesehen. Die
Fertigstellung wird voraussichtlich im Mai 2022 sein.

9. Finanzierung

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

    Im Haushaltsplan 2021 sind bei dem Sammelprojekt 4S.210084 Unterdecken/Ertüchtigung 
    kassenwirksame Haushaltsmittel i. H. v. 1.347.300 € veranschlagt.

   

Im Investitionsprogramm 2020 - 2025 sind dort folgende Jahresbeträge eingeplant:

Gesamtkosten
in T €

Ausgaben
bis 2020
in T €

2021
in T €

2022
in T €

2023
in T €

2024
in T €

Restbedarf ab 
2025
in T €

7.292,8   4.695,5   1.347,3   1.250,0
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Hiervon entfallen auf die Sporthalle Boeselagerstraße:

Gesamtkosten
in T €

Ausgaben
bis 2020
in T €

2021
in T €

2022
in T €

2023
in T €

2024
in T €

Restbedarf ab 
2025
in T €

  946,1     946,1

 

Aufgrund der Kostenhöhe der Baumaßnahme sind die Kosten jedoch in einem Einzelprojekt     
darzustellen. Hierzu sollen die für die Sporthalle Boeselagerstraße im Jahr 2021 
erforderlichen Haushaltsmittel außerplanmäßig auf ein neues Einzelprojekt „Sporthalle 
Boeselagerstraße, Sanierung Unterdecke (4E.210365)“ umgesetzt werden.
 
Der Antrag auf Bereitstellung dieser außerplanmäßigen Mittel  wird dem Rat in einer der 
nächsten Sitzungen zur Entscheidung vorgelegt.

Herlitschke

Anlage/n:
Anlage 1 – Kostenberechnung
Anlage 2 - Kostengruppen
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Anlage 1 

Kostenberechnung 
nach DIN 276, Ausgabe Dezember 2008 

Objektbezeichnung:  Sporthalle Boeselagerstraße 

    Erneuerung Unterdecke 

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN 

Kostengruppe 
Teilbetrag 

€ 
Gesamtbetrag 

€ 

 100  Grundstück   

 200  Herrichten und Erschließen  
 

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 84.500 
 

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 577.100 
 

 500  Außenanlagen   

 600  Ausstattung und Kunstwerke   

 700  Baunebenkosten einschl. Eigenleistung d. FB 65 198.500 860.100 

 Unvorhergesehenes ca. 10 % auf  KGR 200 - 700  86.000 

 Gesamtkosten ohne Baupreissteigerung 946.100 

 Einrichtungskostenanteil  Projekt    

 Baukostenanteil   Projekt  4S.210084 946.100 

 
 
 
 
Aufgestellt am 18.08.2021   Stadt Braunschweig  
Referat Hochbau 
0650.40 Dje 
 
i. A. 
 
 
Franke 
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Objektbezeichnung: Sporthalle Boeselagerstraße, Erneuerung Unterdecke 
Nummer 

der Kosten-
gruppe 

Bezeichnung der 
Kostengruppe 

Teilbetrag 
€ 

Gesamtbetrag 
€ 

200 Herrichten und Erschließen   
210 Herrichten und Erschließen   
220 Öffentliche Erschließung   
220 Nichtöffentliche Erschließung   

 Summe 200 Bauwerk – Herrichten und Erschließen   
 

300 
 
Bauwerk – Baukonstruktion 

  

330 Außenwände   
340 
350 

Innenwände 
Decken 

 
84.500 

 

360 Decken / Dächer   
370 Baukonstruktive Einbauten   
390 Sonstige Maßnahmen / Abbrucharbeiten   

 Summe 300 Bauwerk – Baukonstruktion  84.500 
 

400 
 
Bauwerk - Technische Anlagen 

 
 

 

410 Abwasser-,Wasser,-Gasanlagen   
420 Wärmeversorgungsanlagen 495.500  
430 Lufttechnische Anlagen   
440 Starkstromanlagen 55.500  
450 
480 

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 
Gebäudeausrüstung / Regeltechnik 

 
26.100 

 
 

 Summe 400 Bauwerk – Technische Anlagen  577.100 
 

500 
 
Außenanlagen 

  

 Summe 500 Außenanlagen   
 

600 
 
Ausstattung und Kunstwerke 

  

610 Ausstattung   
 Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke   
 

700 
 
Baunebenkosten 

 
 

 

710 Bauherrnaufgaben   
720 Vorbereitung der Objektplanung   
730 Architekten- und Ingenieurleistungen  198.500  

    
770 Allgemeine Baunebenkosten   

 Summe 700 Baunebenkosten  198.500 

 
 
Unvorhergesehenes ca. 10 % auf KGR 200 – 700 
 

 
 

  
86.000 

 Gesamtkosten ohne Baupreissteigerung    946.100 
Aufgestellt: 18.08.2021 
Stadt Braunschweig 
Referat Hochbau 
0650.40 Dje 
 
i. A. 
 
Franke 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16626
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Abfallwirtschaftskonzept (Awiko)
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
17.09.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Bauausschuss (Vorberatung) 21.09.2021 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 28.09.2021 N

Beschluss:

„Das beigefügte Abfallwirtschaftskonzept (Awiko) der Stadt Braunschweig wird beschlossen.“

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 Satz 1, 
§ 58 Abs. 1 NKomVG und der Richtlinie des Rates gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG zur 
Auslegung des Begriffes „Geschäfte der laufenden Verwaltung“. Im Sinne dieser 
Zuständigkeitsnormen handelt es sich bei der zu treffenden Entscheidung um eine 
Grundsatzentscheidung und damit um kein Geschäft der laufenden Verwaltung, für das der 
Oberbürgermeister zuständig wäre. Eine Zuständigkeit des Rates nach § 58 Abs. 1 
NKomVG ist nicht gegeben. Daher bleibt es nach § 76 Abs. 2 Satz 1 NKomVG bei der 
Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Wesentliche Inhalte des Awiko:

Rechtsgrundlagen

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes schreibt für die Kommunen in § 21 die Erstellung 
von Abfallwirtschaftskonzepten vor. In § 5 des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) 
werden die Vorgaben konkretisiert. In § 5 Abs. 2 NAbfG wird festgelegt, dass bei der 
Aufstellung und Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten die Behörden und Stellen, 
die als Träger öffentlicher Belange von dem Abfallwirtschaftskonzept berührt werden können, 
zu beteiligen sind. Abfallwirtschaftskonzepte sind gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 NabfG 
regelmäßig fortzuschreiben.

Abfallwirtschaftliche Entwicklung in Braunschweig

Die Handlungsschwerpunkte der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Abfallbewirtschaftung in 
Braunschweig waren und sind die Abfallvermeidung, Abfalltrennung, Sensibilisierung, 
Digitalisierung und die Anpassung an den demografischen Wandel. Diesen Schwerpunkten 
wird u. a. durch die Woche der Abfallvermeidung, die Aktion Stadtputz sowie weitere 
Aktionen Rechnung getragen.
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Im Hinblick auf den demografischen Wandel haben die Stadt, die Wohnungswirtschaft und 
ALBA gemeinsam ein Modellvorhaben zur Einführung von Unterflursystemen für die 
kommunale Abfallsammlung erfolgreich erprobt und eingeführt.

Die Gesamtabfallmengen der letzten Jahre sind stabil, die Restabfallmengen weisen einen 
sinkenden Trend auf. Die Sammelmengen von Elektroaltgeräten sind stabil, die Maßnahmen 
und Anpassungen der Abholrhythmen für Bioabfälle haben zu einer Verbesserung der 
Erfassung geführt. Die Wertstoffsammelmengen sind auf einem hohen Niveau, was sich 
u. a. auch an dem Verhältnis „Restabfall zu Wertstoff“ erkennen lässt. Auch die Gebühren 
sind weitgehend stabil, dass derzeitige lineare Gebührenmodell hat sich bewährt.

Die abfallwirtschaftlichen Anlagen (Restabfallumschlaganlage, Grünabfallkompostierung, 
Sperrmüllvorschaltanlage, Kleinanliefererbereich) sind ausreichend dimensioniert und in 
einem überwiegend guten Zustand.

Vor dem Hintergrund der insgesamt knappen Deponiekapazitäten wurden Maßnahmen für 
eine vollständige Nutzung des Einlagerungpotentials der Deponie Watenbüttel getroffen.

Zielerreichung bis 2020

Die in der Fortschreibung des Awiko im Jahr 2015 entwickelten Ziele und Handlungsfelder 
werden in einer tabellarischen Zusammenstellung betrachtet. Ein Großteil der Maßnahmen 
wurde erfolgreich umgesetzt.

Versuche zur Restabfallbehandlung wurden bislang nicht begonnen und werden erneut, mit 
dem Fokus auf einer Vorabtrennung von Wertstoffen, in die Fortschreibung des Awiko 
aufgenommen. Das geplante Detailkonzept der Biogasverwertung wird im Zuge des Um- 
bzw. Neubaus der Vergärungsanlage den aktuellen Entwicklungen angepasst.

Potentialanalyse

Die Forcierung der Abfallvermeidung und der Vorbereitung zur Wiederverwendung wird 
zukünftig an Bedeutung gewinnen. Dieser Entwicklung soll u. a. durch den bereits initiierten 
Tausch- und Verschenkmarkt und diverse Aktionen entsprochen werden.

Die Wertstofftrennung sollte soweit möglich im Vorfeld direkt am Anfallort erfolgen, da nur 
so ausreichend gute Wertstoffqualitäten erzielt werden können. Vor diesem Hintergrund 
werden auch zukünftig Initiativen zu einer möglichst umfassenden Wertstofftrennung 
erfolgen. Zur Verbesserung der Wertstoffsammlung in der Wertstofftonne sollen Brennpunkte 
identifiziert werden. Dort soll gezielt mit Öffentlichkeitsarbeit auf die Bevölkerung 
zugegangen werden. Ggf. können mittelfristig Wertstoffe vor der Verladung zur 
Vorbehandlung auf dem Gelände des Abfallentsorgungszentrums (AEZ) abgetrennt werden. 
Hierzu sollen Versuche unter wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt werden.

Zielentwicklung bis 2025

In Bezug auf die Abfallvermeidung und die Vorbereitung zur Wiederverwendung soll die 
Zusammenarbeit der Stadt mit ALBA fortgesetzt und intensiviert werden.

Im Bereich der Wertstoffsammlung sollen insbesondere über eine Intensivierung der 
Öffentlichkeitsarbeit, aber auch über eine Verbesserung der Sperrmüllsammlung noch 
Potentiale gehoben werden. 

Im Bereich der Deponie und der abfallwirtschaftlichen Anlagen wurde eine differenzierte 
Standortanalyse durchgeführt, die folgende wesentlichen Ergebnisse erbrachte:
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 Das Zwischenlager auf der Deponie sollte erhalten bleiben. Das 
Einlagerungspotential der Deponie sollte ausgeschöpft werden.

 Die zum Umschlag und zur Verladung von Restabfällen eingesetzte Technik 
entspricht gängigen Verfahren und weist verschiedene Vorteile auf. Unter 
Klimaschutzaspekten kann langfristig bei einer entsprechenden Entwicklung im 
Transportwesen (alternative Antriebe) eine andere Umschlag- resp. Transporttechnik 
ebenfalls geeignet sein.

 Die Vergärung von Bioabfällen vor einer Nachkompostierung ist abfallwirtschaftlich 
und ökologisch ein vorteilhaftes und gängiges Verfahren. Die Biogasnutzung erfolgt 
derzeit im Block-Heiz-Kraftwerk der Kläranlage Steinhof des Abwasserverbands 
Braunschweig. Abhängig von der Effektivität der Wärmenutzung dort sollten auch 
mögliche Alternativen geprüft werden.

 Die bestehende Grünabfallkompostierung ist ein geeignetes und übliches Verfahren 
zur Verwertung der Grünabfälle. Die offene Betriebsweise der Freiflächen-
kompostierung muss vor dem Hintergrund der Novellierung der TA Luft beobachtet 
werden.

 Im Rahmen der Sperrmüllaufbereitung werden Holz und größere Kunststoffteile 
mittels Bagger aussortiert. Dies ist ein durchaus übliches Verfahren. Es wird 
empfohlen, die Entwicklungen der Anforderungen der Altholzverordnung sowie des 
Altholzmarktes zu beobachten.

 Auch für den Restabfall wäre eine Aufbereitung grundsätzlich denkbar, da im 
Restabfall noch ca. 30 % verwertbare Materialien enthalten sind. Hierzu wird die 
Prüfung im Rahmen eines Pilotversuches empfohlen.

 Sowohl am Standort AEZ Watenbüttel als auch an der Frankfurter Straße werden die 
Beschaffenheit und Rahmenbedingungen moderner Recyclinghöfe erfüllt. Die 
Öffnungszeiten sind bürgerfreundlich und liegen über dem Durchschnitt. Im Hinblick 
auf die Digitalisierung sind erste Versuche mit Füllstandssensorik vielversprechend. 
Hier sollen konkrete Vorhaben herausgearbeitet und (sofern wirtschaftlich darstellbar) 
umgesetzt werden.

Auslegung des Awiko

Im April 2020 wurde der Entwurf des Awiko vorgestellt (DS 20-13183). Nach Beschluss 
durch den Verwaltungsausschuss am 22.09.2020 (DS 20-13473) wurde das Awiko in der 
Zeit vom 19.10.2020 bis 13.11.2020 öffentlich ausgelegt. Damit wurde Interessierten die 
Möglichkeit zur Einsichtnahme gegeben. Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher Belange, 
wie beispielsweise Umlandkommunen und Umweltverbände, beteiligt. Von den Trägern 
öffentlicher Belange sind Anregungen eingegangen. Im Sinne der Weiterentwicklung der 
Abfallwirtschaft und der Einbindung der Träger öffentlicher Belange wurden die Anregungen 
und Impulse zur Ergänzung des Abfallwirtschaftskonzepts genutzt. Vorgenommen wurden 
redaktionelle und formale Anpassungen, zudem wurden auch Erweiterungen bei einigen 
abfallwirtschaftlichen Zielen und den damit verbundenen Handlungsfeldern vorgenommen.

Übersicht der Änderungen und Anpassungen:

 Ergänzung in Bezug auf die EU-Abfallrahmenrichtlinie, die Novellierung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Verpackungsgesetzes.

 Hinzufügen des Kapitels „Bestandsaufnahme“ mit den Informationen zur 
Bevölkerungs-, Gebiets- und Wirtschaftsstruktur, zur Organisationsform der 
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Entsorgung, zur Entsorgungsstruktur und den Erfassungssystemen.

 Anpassungen des Kapitels „Elektroaltgeräte“ an das Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz und Ergänzung der Informationen zu den Abfallfraktionen 
Batterien, Schadstoffe, Asbest, illegale Ablagerungen und Kraftfahrzeuge und 
Anhänger ohne amtliches Kennzeichen.

 Erweiterung um die Abfallfraktion Bau- und Abbruchabfälle mit der Zielsetzung des 
verstärkten Einsatzes von Recyclingbaustoffen und Rezyklaten.

Übersicht der Ergänzungen und Konkretisierungen der Ziele bis 2025:

 Aufstellung eines Grüngutkonzepts

 Erneuerung der Vergärungsanlage

 Forcierung einer möglichst hochwertigen stofflichen Verwertung, insbesondere auch 
der Holzfraktionen

 Verstärkung der Aktivitäten mit dem Ziel der Abfallvermeidung und der Verbesserung 
der Getrennterfassung

 Beschaffung umweltfreundlich hergestellter und reparaturfähiger Erzeugnisse

 Weiterentwicklung der Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen

Die Vorgaben, vor allem bedingt durch die am 28.10.2020 in Kraft getretenen Novelle des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und den stärker gewordenen Fokus der Gesellschaft 
auf eine umweltbewusste Abfallwirtschaft, spiegeln sich in den Zielen und Maßnahmen des 
Awiko der Stadt Braunschweig wieder.

Die Umsetzung der kommunalen Maßnahmen des Awiko erfolgt in Kooperation der privaten 
Dienstleister und der Verwaltung parallel zum laufenden Tagesgeschäft im Rahmen der 
bestehenden Finanz- und Personalressourcen. Daher werden nicht alle Maßnahmen 
frühzeitig gestartet und umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die folgenden, 
personalintensiven Aufgaben:
 

 begleitendes Engineering des Um- bzw. Neubaus der Vergärungsanlage inkl. 
Auswahl einer fortschrittlichen Verfahrenstechnik und Bedarfsermittlung umliegender 
Kommunen

 Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten der Abfallvermeidung und hochwertigen 
Verwertung. Dazu gehören bspw. Tätigkeiten wie die rechtliche Prüfung, Bewertung 
und kontinuierliche Nachverfolgung der ökologischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowie sich daraus ergebender Steuerungsmaßnahmen

 Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit und Koordination mit Dritten.

 Entwicklung eines Grüngutkonzepts, inkl. Entwicklung ökologisch und ökonomisch 
sinnvoller Maßnahmen (bspw. Ermittlung von CO2-Einsparungen im Verhältnis zu 
umweltrelevanten Faktoren und den damit verbundenen Kosten)
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Leuer

Anlage/n:
- Abfallwirtschaftskonzept, Entwurf mit erkennbaren Änderungen ggü. Fassung Mai 2020
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Abkürzungen:  

a Jahr 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par Route (Europäisches Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) 

AEZ Abfallentsorgungszentrum 

AltholzV Altholzverordnung 

BattG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche 
Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (Batteriegesetz) 

BHKW Blockheizkraftwerk 

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

DepV Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung) 

DK Deponieklasse 

DRK Deutsches Rotes Kreuz 

DSD Duales System Deutschland 

E Einwohner 

EFH Einfamilienhausbebauung 

E-Geräte Elektroaltgerät 

ElektroG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche 
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz) 

EQ Erfassungsquote 

EU Europäische Union 

FE Eisen 

GPS Global Positioning System (deutsch Globales Positionsbestimmungssystem) 

GRS Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien 

GS Gebietsstruktur 

gschl. Geschlossen 

Kg Kilogramm 

Kg/E*a Kilogramm pro Einwohner und Jahr 

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz 

KUZ Kunden- und Umweltzentrum 

L Liter 

Lfd Laufend 

LVP Leichtverpackungen 

MFH Mehrfamilienhausbebauung 

Mg Megagramm (entspricht der Maßeinheit: Tonne) 

MGB Müllgroßbehälter 

MNU Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 

NE Nichteisen (-Metalle) 

NGS Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH 

Norgam Norddeutsche Gesellschaft zur Ablagerung von Mineralstoffen mbH 

örE Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 

PPK Papier, Pappe, Kartonage 

RA Restabfall 

RA/WS Kennzahl, die das Verhältnis von Wertstoff zu Restabfall, ausweist 

RAUA Restabfallumschlaganlage 

sNVP Stoffgleiche Nichtverpackung 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

TA Technische Anleitung 

TASi Technische Anleitung Siedlungsabfall auch als TA Siedlungsabfall bezeichnet 

TRAS Technische Regeln für Anlagensicherheit 

VerpackG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige 
Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz) 

VerpackV Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen 
(Verpackungsverordnung) 

WS Wertstoff 
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EU: Europäische Union 

DK: Deponieklasse 

Mg: Megagramm (Tonnen) 

kg: Kilogramm 

E: Einwohner 

a: Jahr 

LVP: Leichtverpackungen 

sNVP: stoffgleiche Nichtverpackungen 

RA: Restabfall 

WS: Wertstoff 

TASi: Technische Anleitung Siedlungsabfall 

PPK: Papier, Pappe, Kartonage 

E-Geräte: Elektroaltgeräte 

ElektroG: Elektro- und Elektronikgerätegesetz 

EQ: Erfassungsquote 

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 

Route (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße)  

Lfd: Laufend 

KUZ: Kunden- und Umweltzentrum 

MFH: Mehrfamilienhausbebauung 

EFH: Einfamilienhausbebauung 

Gschl.: Geschlossen 

KrWG: Kreislaufwirtschaftsgesetz 

DRK: Deutsches Rotes Kreuz 

örE: Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 

RAUA: Restabfallumschlaganlage 

TA: Technische Anleitung 

BHKW: Blockheizkraftwerk 

TRAS: Technische Regeln für Anlagensicherheit 

AltholzV: Altholzverordnung 

GPS: Globales Positionsbestimmungssystem 

AEZ: Abfallentsorgungszentrum 
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1. Abfallrechtliche Zielsetzungen 

1.1. EU-Recht 

EU-Abfallrahmenrichtlinie:  

Die künftige EU-Abfallrahmenrichtlinie [ANONYM, 2018 RICHTLINIE (EU) 2018/851 ZUR 

ÄNDERUNG DER RICHTLINIE 2008/98/EG – ABFALLRAHMENRICHTLINIE – VOM 30. MAI 

2018, AMTSBLATT DER EU L 150/109] fordert von den Mitgliedstaaten eine Quote für 

das Recycling von Siedlungsabfällen von mindestens 55 Prozent des 

Abfallaufkommens ab 2025, 60 Prozent ab 2030 und 65 Prozent ab 2035.  

Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket enthält umfangreiche Änderungen wesentlicher 

EU-Richtlinien im Abfallbereich, wozu u.a. auch die Abfallrahmenrichtlinie (EU 

2018/851) gehört. Die Umsetzung in nationales Recht erfolgte mit der Novellierung 

des Kreislaufwirtschaftsgesetztes (KrWG). Unter anderem wurden die Vorgaben für 

die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Abfällen erhöht, mit 

dem Ziel, eine umsichtige, effiziente und rationelle Verwendung der natürlichen 

Ressourcen zu gewährleisten und durch nachhaltigere Materialwirtschaft die Umwelt 

zu schützen. Die Deponierung von Siedlungsabfällen muss gleichzeitig bis zum Jahr 

2035 auf 10 Prozent des Aufkommens heruntergefahren werden.  

Auch die Recyclingvorgaben für Verpackungsabfälle werden erhöht, mit 

Mindestquoten von 65 Prozent des Gesamtaufkommens ab 2025 und 70 Prozent ab 

2030 sowie neuen materialspezifischen Zielsetzungen.  

Neu eingeführt werden außerdem Pflichten für die Getrenntsammlung weiterer 

Abfallströme. Für Bioabfälle aus Haushalten sollen sie ab 2023 gelten und für 

gefährliche Abfälle aus Haushalten und für Alttextilien ab 2025.  

Vorgesehen ist auch ein rechtlich unverbindliches Ziel für die Verminderung von 

Lebensmittelabfällen.  

Aufgrund einer neu gewählten Berechnungsmethode für die Bestimmung der 

Recyclingquoten sind die neuen Ziele selbst für Deutschland nur schwer zu 

erreichen.  

1.2. Deutsches Recht 

 

1.2.1. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

Seit dem 1. Juni 2012 ist das aktuelle Kreislaufwirtschaftsgesetz mit einer fünfstufigen 

Abfallhierarchie in Kraft. Dabei steht die Abfallvermeidung im Vordergrund. 

Hierarchisch gefolgt wird sie von der Vorbereitung zur Wiederverwendung, dem 

Recycling, der sonstigen Verwertung und der Beseitigung. Damit wird erstmals in der 

Geschichte der deutschen Abfallwirtschaft der Weg zu einer echten 

Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel des Schließens von Recyclingkreisläufen beschritten.  

Gleichzeitig werden hier Vorgaben für die getrennte Erfassung von Wertstoffen 

gemacht. Papier-, Metall-, Kunststoff-, Glasabfälle sind seit dem 1. Januar 2015 
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getrennt zu sammeln. Gleiches gilt für Bioabfälle. Die Vorbereitung zur 

Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen sollen betragen: 

 spätestens ab dem 1. Januar 2020 insgesamt mindestens 50 

Gewichtsprozent, 

 spätestens ab dem 1. Januar 2025 insgesamt mindestens 55 

Gewichtsprozent, 

 spätestens ab dem 1. Januar 2030 insgesamt mindestens 60 

Gewichtsprozent und 

 spätestens ab dem 1. Januar 2035 insgesamt mindestens 65 

Gewichtsprozent. 

Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen 

sollen spätestens ab dem 1. Januar 2020 mindestens 65 Gew.-% insgesamt 

betragen. 

Insbesondere die flächendeckende getrennte Bioabfallerfassung wird in einigen 

Bundesländern kritisch gesehen und nicht überall vollumfänglich umgesetzt. 

Zum Erreichen der Ziele im Hinblick auf die Kreislaufführung machen 

untergesetzliche Regelwerke konkrete Vorgaben. 

Die Novellierung des KrWG im Oktober 2020 beinhaltet u.a. folgende wesentliche 

Änderungen: 

 Fortentwicklung und Konkretisierung von Maßnahmen und Instrumenten der 

Abfallvermeidung. 

 Ausweitung der Abfallberatungspflicht der öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgers (örE) im Hinblick auf Abfallvermeidung und 

Wiederverwendung, Getrenntsammlung sowie Vermüllung der Umwelt und die 

Weiterentwicklung von Abfallvermeidungsprogrammen. 

 Neufassung der kommunalen Getrenntsammlungspflicht bei Haushaltungen. 

 Erfassung von Sperrmüll, der eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder das 

Recycling ermöglicht. Der örE ist zur hochwertigen Verwertung von Sperrmüll 

verpflichtet. 

 Verbot der Verbrennung von zur Wiederverwertung oder zum Recycling getrennt 

gesammelter Abfälle. 

 Erweiterung des Umfangs der freiwilligen Rücknahmen unter der Voraussetzung, 

dass ein enger Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Herstellers 

oder Vertreibers besteht. Die Menge der zurückgenommenen Abfälle muss in 

einem angemessenen Verhältnis zur hergestellten oder vertriebenen Menge der 

Erzeugnisse stehen. Ferner soll die vom Hersteller oder Vertreiber 

vorgenommene Verwertung hochwertiger sein, als die vom örE angebotene 

Verwertung. 

 Bevorzugungspflicht von ressourcenschonend hergestellten Erzeugnissen, 

insbesondere der Einsatz von Rezyklaten und die Berücksichtigung der Aspekte 

Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwendbarkeit und 

Recyclingfähigkeit. 
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In dem aktuell vorliegenden Referentenentwurf für eine Novelle des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes wird insbesondere der Gedanke der „Vorbereitung zur 

Wiederverwendung“ gestärkt. Hier werden die Kommunen zukünftig Möglichkeiten 

finden müssen, vor allem aus dem Sperrmüll noch werthaltige Stücke zur 

Wiederverwendung herauszunehmen.  

1.2.2. Das Verpackungsgesetz (VerpackG) 

Mit Inkrafttreten des Gesetztes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 

hochwertige Verwertung von Verpackungen (VerpackG) und Außerkrafttreten der 

Verpackungsverordnung (VerpackV) zum 01.01.2019 (zuletzt geändert am 

09.06.2021) fand eine umfassende Weiterentwicklung der Verpackungsentsorgung 

und der Produktverantwortung statt. Dieses Ziel soll u.a. durch höhere 

Recyclingquoten, die Einrichtung einer zentralen Stelle zur Kontrolle des Vollzugs 

und Betrieb eines Verpackungsregisters sowie einer ökologischen Gestaltung der 

Beteiligungsendgelte erreicht werden. Die Zuständigkeit für die Entsorgung liegt auch 

zukünftig bei den dualen Systemen, wobei jedoch eine Mitbenutzung der 

Sammelsysteme des örE erfolgt. Die aktuelle Rechtslage sieht dafür eine 

Abstimmungsvereinbarung zur Mitbenutzung und zur Entgelthöhe vor. 

Ferner wurden für die jeweiligen Stoffgruppen folgende Anteile für das Recycling 

festgelegt: 

Seit Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes wurde intensiv die Notwendigkeit 

eines umfassenden Wertstoffgesetzes anstelle der bisherigen 

Verpackungsverordnung diskutiert. Konsensfähig war am Ende das aktuelle 

Verpackungsgesetz, das 2017 in Kraft getreten ist [ANONYM, 2017].  

Geregelt sind hier die Vorgaben für die Verwertung von Verpackungen. Folgende 

Anteile der jeweiligen Stoffgruppe sind der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder 

dem Recycling zuzuführen: 

 

 derzeit ab 31.12.2025 Ab 31.12.2030 

Holz 15 Masse-% 25 Masse-% 30 Masse-% 

Kunststoffe 22,5 Masse-% 50 Masse-% 55 Masse-% 

(Eisen-)Metalle 50 Masse-% 70 Masse-% 80 Masse-% 

Glas 60 Masse-% 70 Masse-% 75 Masse-% 

PPK 60 Masse-% 75 Masse-% 85 Masse-% 

Aluminium 50 Masse-% 50 Masse-% 60 Masse-% 

 

1.2.3. Die Deponieverordnung (DepV) 

Die Deponieverordnung [DEPONIEVERORDNUNG VOM 27. APRIL 2009 (BGBL. I S. 900), 

ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 2 DER VERORDNUNG VOM 30. JUNI 2020 (BGBL. I S. 

1533)] regelt insbesondere die Errichtung, den Betrieb, die Stilllegung und die 

Nachsorge von Deponien inklusiv der Ablagerung von Abfällen auf Deponien. Für die 

Ablagerung von Abfällen sind, abhängig von der Deponieklasse, bestimmte 
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Ablagerungskriterien einzuhalten. Geregelt sind weiterhin das Annahmeverfahren für 

Abfälle sowie die Grundsätze von Stilllegung, Nachsorge und Betrieb von Deponien.  
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2. Aktuelle Entwicklungen in der Abfallwirtschaft in Deutschland:  

 

2.1. Abfallvermeidung 

Vorgaben für die Abfallvermeidung macht derzeit allein das 

Abfallvermeidungsprogramm des Bundes [BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, 

NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (BMU), 2013], das in Zusammenarbeit mit 

den Ländern entwickelt wurde. Hauptziel des Abfallvermeidungsprogramms ist es, 

das Wirtschaftswachstum und die mit der Abfallerzeugung verbundenen 

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu entkoppeln.  

Das Abfallvermeidungsprogramm legt nicht quantifizierte Zielvorgaben fest. Es 

arbeitet mit Hauptzielen und Unterzielen, die eine Hilfestellung bei der Durchführung 

von Abfallvermeidungsmaßnahmen bieten sollen.  

Eine Neuauflage des Abfallvermeidungsprogramms mit quantifizierbaren 

Zielvorgaben ist vorgesehen.  

2.2. Demografischer Wandel / Barrierefreie Abfallsammlung 

Ein anhaltender demografischer Trend in Deutschland ist die Alterung der 

Bevölkerung, der selbst durch die jüngste Zuwanderung nur gering gebremst werden 

kann. So wird beispielsweise im Bundesdurchschnitt besonders gravierend der Anteil 

der über 80-Jährigen zunehmen. 2013 lag der Anteil der über 80-Jährigen noch bei 5 

Prozent, dieser wird bis 2050 auf 13 Prozent steigen [VERBÜCHELN, PICHL IN MÜLL 

UND ABFALL 4/2018]. 

Neben der Alterung sind in den Kommunen starke Disparitäten bei Wachstum und 

Schrumpfung zu verzeichnen. Wachstums- und Schrumpfungstendenzen sind in allen 

Bundesländern, ausgenommen die Stadtstaaten, anzutreffen.  

Zukünftig wird vor allem in Großstädten ein weiteres Bevölkerungswachstum 

erwartet. In ländlichen Kreisen wird weitestgehend mit einer Abnahme der 

Bevölkerung gerechnet. 

Diese demografischen Veränderungen haben auch Auswirkungen auf die kommunale 

Abfallwirtschaft. So entwickelt sich das Abfallaufkommen entsprechend der 

Bevölkerungsentwicklung, wenn keine Maßnahmen zur Steuerung oder Veränderung 

der Abfallströme ergriffen werden. Die Entwicklung des Abfallaufkommens hat 

wiederum Auswirkungen auf die logistische Organisation der Abfallsammlung und die 

Auslastung des Anlagenparks. Außerdem spiegelt sich die demografische 

Entwicklung auch in der Altersstruktur sowohl der Kunden als auch des Personals 

sowie im Fachkräfteangebot wider.  

Es wird überwiegend in bereits dicht besiedelten Städten und Regionen mit 

anhaltenden Wachstumstendenzen ein höheres Aufkommen an Haushalts- und 

Geschäftsabfällen erwartet. Demgegenüber ist in vielen bereits dünn besiedelten 

ländlichen Kreisen mit anhaltender Schrumpfung tendenziell mit einem Rückgang des 

Abfallaufkommens zu rechnen. Hinsichtlich des Anteils an Hochqualifizierten am 

Wohnort zeigen verschiedene Studien tendenziell, dass ein hoher Anteil an 

hochqualifizierten Arbeitskräften zu einem niedrigeren Pro-Kopf-Anfall an Haus- und 
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Sperrmüll führt. Ein hoher Anteil an geringer qualifizierten Arbeitskräften geht mit 

einem höheren Pro-Kopf-Anfall an Haus- und Sperrmüll einher (siehe VERBÜCHELN, 

PICHL IN MÜLL UND ABFALL 4/2018).   

Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die zentralen abfallwirtschaftlichen 

Handlungsfelder. So haben die Bevölkerungsentwicklung und der Alterungsprozess 

der Bevölkerung Auswirkung auf die Logistik. Die Nachfrage nach verbesserten 

Serviceangeboten wird ansteigen. Die Alterung der Belegschaft hat Auswirkungen auf 

die Belastbarkeit und die Leistungsfähigkeit. Dies ist ebenso insbesondere in Bezug 

auf die Logistik zu beachten. Außerdem stellt das Fehlen qualifizierter 

Nachwuchskräfte eine Herausforderung dar.   

Kommunen können demografiebedingten Veränderungen des Abfallaufkommens 

aktiv begegnen. So können Maßnahmen zur Abfallvermeidung ausgebaut und die 

Abfalltrennung gezielt optimiert werden. Auch die gezielte Berücksichtigung der 

Anforderungen durch die Alterung der Bevölkerung, z. B. durch die Nutzung 

barrierefreier Sammelsysteme, ist ein wichtiges Handlungsfeld der Kommunen. 

Zudem bietet die Digitalisierung der Abfallwirtschaft eine Chance, die Logistik zu 

optimieren. 

Für das Personal der Abfallwirtschaftsbetriebe kann über angepasste 

Arbeitszeitmodelle eine Entlastung erreicht werden.  

2.3. Wertstofftrennung 

Wertstofftrennung am Anfallort wird in Deutschland für viele Abfallfraktionen bereits 

seit Jahren erfolgreich umgesetzt. Alle Versuche einer nachträglichen Abtrennung 

von Wertstoffen aus einem gemischten Abfallstrom haben zu einer Verschlechterung 

der Qualität der abgetrennten Wertstoffe geführt. Aus diesem Grund wird seitens des 

Gesetzgebers EU-weit auch für die Zukunft eine möglichst vollständige 

Getrennthaltung von Wertstoffen präferiert. Entsprechend wurden die 

vorgeschriebenen Erfassungsquoten für Wertstoffe in der neuen EU-

Abfallrahmenrichtlinie erneut verschärft. 

Der Umgang mit Bauabfällen und Klärschlämmen wird im Rahmen dieser 

Fortschreibung nicht betrachtet, da die Abfälle nicht überlassungspflichtig sind. 

Klärschlämme und Bauabfälle auch aus Braunschweig sind jedoch Inhalt des 

niedersächsischen Abfallwirtschaftsplans, der im Internet unter der Adresse 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/themen/abfall/bilanzen_plaene/abfallwirtschaft

splan/94709.html zugänglich ist.  

2.4. Deponierung  

In Deutschland wurden vor allem wegen des aufwändigen Genehmigungsverfahrens 

über viele Jahre keine Deponiekapazitäten neu geschaffen. Daher besteht 

deutschlandweit seit einigen Jahren ein Engpass insbesondere an Deponien der 

Klasse DK I. Die Kapazitäten an DK II-Deponien werden als ausreichend eingestuft.  

Die letzte Neuberechnung der vorhandenen Deponiekapazitäten für Niedersachsen 

zum Stichtag 31. Dezember 2018 ergab, unter Einbeziehung der bestandskräftig 

genehmigten, überwiegend im Bau befindlichen Kapazitäten, eine rechnerische 

Restlaufzeit für DK I-Deponien von 16 Jahren, die die gemäß Abfallwirtschaftsplan 
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anzustrebende Restlaufzeit von 10 Jahren übertrifft. Allerdings gibt es im Norden 

Niedersachsens noch Bereiche, in denen unmittelbarer Bedarf an zusätzlichen 

Kapazitäten besteht, insbesondere im Bremer Umland.  

Für die Zukunft ist vorgesehen, rechtzeitig Anschlusskapazitäten zu schaffen.  

 

2.5. Digitalisierung 

Digitalisierung ist auch in der deutschen Abfallwirtschaft ein absolutes 

Zukunftsthema. In Pilotprojekten werden derzeit digitale Module in der 

Abfallwirtschaft, wie beispielsweise Füllstandsmessungen in Behältern und 

füllstandsabhängige Tourenplanungen, getestet. Hier sind mittelfristig über die 

Nutzung digitaler Möglichkeiten viele Entlastungen, sowohl der Bürger als auch der 

Mitarbeiter der Entsorgungsunternehmen, bei gleichzeitiger Kostensenkung denkbar.  
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3. Bestandsaufnahme 

3.1. Bevölkerungsstruktur 

Die Bevölkerungszahl betrug nach dem Melderegister der Stadt Braunschweig am 

31. Dezember 2020, 250.495 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr sank die 

Einwohnerzahl um 1.056 Einwohner durch den pandemiebedingten Rückgang der 

überregionalen Zuwanderung. Der Einpendlerüberschuss des Jahres 2020 betrug 

19.087 Personen. 

Braunschweig und Wolfsburg erzielten niedersachsenweit die höchsten 

Wanderungsüber-schüsse und hatten ein starkes Bevölkerungswachstum in den 

vergangenen zehn Jahren. Für die Stadt Braunschweig wird für den 

Betrachtungszeitraum des Abfallwirtschaftskonzepts ein weiteres 

Bevölkerungswachstum prognostiziert (siehe Abbildung 1). Diese Daten fließen in die 

Prognose für die zukünftig zu erwartenden Abfallmengen ein. 

 

Abbildung 1: Prognose der Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt 

Braunschweig 
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3.2. Gebietsstrukturen 

Die kreisfreie Stadt Braunschweig ist in 19 Stadtbezirke unterteilt (siehe Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2:  Stadtbezirke Braunschweig 

 

Die Stadt Braunschweig weist in ihrem Stadtgebiet unterschiedliche 

Gebietsstrukturen auf. Den Anteil der Bevölkerung Braunschweigs in den 

Strukturgebieten zugeordnet zu den Stadtbezirken zeigt Tabelle 1. 
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Tabelle 1: Bevölkerungsverteilung in den Strukturgebieten der Stadt Braunschweig 

(Stadt Braunschweig, 2020) 

 

Strukturgebiet 
Stadtbezirk-

Nr Stadtbezirk Name Einwohner Gesamt [%] 

Geschlossene 
MFH- und 

Geschäftshaus 
Bebauung - 

Innenstadtbereiche 

131 Innenstadt 14.229 14.229 5,68% 

Hochhäuser 221 Weststadt 23.298 23.298 9,30% 

Geschlossene 
MFH-Bebauung 

120 östliches Ringgebiet 26.559 

97.074 38,75% 
132 Viewegs Garten-Bebelhof 13.121 

331 Nordstadt 22.539 

310 Westl. Ringgebiet 34.855 

Offene MFH-
Bebauung / EFH-

Bebauung 

212 Heidberg-Melverode 11.419 

36.818 14,70% 332 Schunteraue 5.195 

112 Wabe-Schunter-Beberbach 20.204 

EFH-Bebauung / 
Offene MFH-

Bebauung 

113 Hondelage 3.765 

79.076 31,57% 

114 Volkmarode 7.038 

211 Stöckheim-Leiferde 8.460 

213 
Südstadt-Rautheim-

Mascherode 
13.576 

222 
Timmerlah-Geitelde-

Stiddien 
3.590 

223 Broitzem 5.722 

224 Rüningen 2.932 

321 Lehndorf-Watenbüttel 21.857 

322 Veltenhof-Rühme 5.793 

323 Wenden-Thune-Harxbüttel 6.343 

Gesamte Einwohnerzahl am 31.12.2020 250.495  

 

Die jeweiligen Bebauungsstrukturen weisen spezifische Entsorgungscharakteristika 

auf (Fricke et al., 2002): 

 Hochhäuser - GS 0: Wohnhochhäuser sind Wohngebäude mit einer großen Anzahl 

an Wohneinheiten, wobei der Fußboden eines oberirdischen Geschosses höher als 

22 m über der Geländeoberfläche liegt. Es bestehen folgende Rahmenbedingungen: 

Eigenkompostierung kaum möglich, Gartenabfälle aus Zwischenabstandsgrün, häufig 

Akzeptanzprobleme bei Getrenntsammlung. Organisatorische Probleme durch 

Müllschlucker. 

 

 Innenstadtgebiet (geschlossene Mehrfamilienhausbebauung und Geschäfte – GS I): 

Gekennzeichnet durch eine hohe Bebauungsdichte und einen hohen Anteil von 

Gewerbebetrieben, starke Behinderung durch Verkehr, enge bauliche Verhältnisse, 

Stellplatzprobleme, hoher Anteil gewerblicher Nutzung, keine Gärten, kaum 

Abstandsgrün, Eigenkompostierung nicht möglich. 
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 Geschlossene Mehrfamilienhausbebauung (Geschlossene MFH – GS II): 

Geschlossene innerstädtische Bebauung mit mindestens drei Vollgeschossen oder 

mindestens sechs Wohneinheiten je Hauseingang. Es bestehen folgende 

Rahmenbedingungen: MGB 1.100 oder große Behälterzahl je Ladepunkt, oft weite 

Transportwege der Sammelbehälter. Kaum Gewerbe, keine Gärten; keine 

Gartenabfälle, Eigenkompostierung kaum möglich. 

 

 Offene Mehrfamilienhausbebauung (Offene MFH – GS III): Wohnsiedlung mit 

Mehrfamilienhäusern mit mindestens sechs Wohneinheiten je Hauseingang. Es 

bestehen folgende Rahmenbedingungen: meist 240 MGB und 1.100 je Ladepunkt. 

Kaum Gärten, meist Abstandsgrün vorhanden, Eigenkompostierung nur begrenzt 

möglich durch sog. Quartierkompostierung. 

 

 Ein-und Zweifamilienhausbebauung (E+ZFH-Bebauung – GS IV): Wohngebiete ohne 

gewachsene Strukturen, mit Ein- und Zweifamilienhäusern und vereinzelt dazwischen 

gelegene kleinere Mehrfamilienhäuser mit weniger als sechs Wohneinheiten je 

Hauseingang. Es bestehen folgende Rahmenbedingungen: Ladepunkte mit wenigen 

Behältern. Jedem Grundstück ist ein privat genutzter Garten zuzuordnen, 

überwiegend Ziergartennutzung, Eigenkompostierung möglich. 

In offener Mehrfamilienhausbebauung und Ein- und Zweifamilienhausbebauung 

wohnen 46% der Bevölkerung. Diese Gebietsstrukturen sind aus Sicht der 

Abfallwirtschaft als unproblematisch einzustufen.  

Das Innenstadtgebiet mit geschlossener Wohnbebauung mit Geschäftshäusern mit 

ca. 6% Bevölkerungsanteil nimmt eine Mittelstellung ein. Abfallwirtschaftliche 

Probleme sind hier vorwiegend organisatorischer Natur. Einschränkungen durch 

mangelnde Akzeptanz treten hier in der Regel nicht auf. 

Die geschlossene Mehrfamilienhausbebauung mit 39% Bevölkerungsanteil nimmt 

abfallwirtschaftlich ebenfalls eine Mittelstellung ein. Je nach Sozialstruktur können 

Akzeptanzprobleme auftreten. 

In Hochhäusern leben knapp 10% der Einwohner Braunschweigs. In dieser 

Wohnstruktur dominieren vor allem Akzeptanzprobleme, auch organisatorische 

Probleme sind zu verzeichnen. 

 

3.3. Wirtschaftsstruktur 

Bezüglich der Wirtschaftsstrukturen liegen keine Informationen über 

abfallwirtschaftlich relevante Veränderungen vor. 

 

3.4. Organisationsform der Entsorgung 

Die Stadt Braunschweig ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und entsorgt die 

in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle. Zu Erfüllung dieser Aufgaben 

betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung und bedient sich Dritter (siehe 

Abbildung 3) 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung von Aufgaben und Zuständigkeiten 
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3.5. Entsorgungsstruktur und Erfassungssysteme 

Die Erfassungssysteme für die jeweiligen Abfälle und Wertstoffe sind in der 

nachfolgenden Übersicht (Abbildung 4) dargestellt. 

 

Abbildung 4: Erfassungssysteme der Stadt Braunschweig 

Klärschlamm und Bau- und Abbruchabfälle sind nicht überlassungspflichtig und 

werden daher im Abfallwirtschaftskonzept nicht berücksichtigt. Auf den 

Wertstoffhöfen werden Bau- und Abbruchabfälle in geringem Umfang angenommen. 

Aus diesem Grund wurden sie bei den Erfassungssystemen (siehe Abbildung 4) 

aufgeführt.  
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4. Abfallwirtschaftliche Entwicklung in Braunschweig 

4.1. Abfallvermeidung 

Die Stadtverwaltung beteiligt sich gemeinsam mit der ALBA Braunschweig GmbH 

(ALBA) regelmäßig mit verschiedenen Aktionen an der jährlich stattfindenden 

Europäischen Abfallvermeidungswoche. So wurden beispielsweise vor einigen 

Jahren Plastiktüten gegen Mehrwegtaschen getauscht, um auf das Problem der 

Vermüllung mit Kunststoffen aufmerksam zu machen. Eine „Restekochaktion“ und ein 

eigens aufgelegtes „Restekochbuch“ sollten für die Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen sensibilisieren. Auch die Verschmutzung von Gewässern war 

bereits Thema.  

Hier die Aktionen der letzten Jahre im Überblick:  

2012: Braunschweiger Vorbilder 

2013: Butterfly Project 

2014: Mehr Wege mit Mehrweg 

2015: Resterezepte 

2016: Cleanriverproject 

2017: Upcycling 

2018: Kunst aus Schrott (Schrottis) 

 2019: Plakataktion „Zigarettenkippen verunreinigen Stadt und Grundwasser“ 

Mit all diesen Aktionen soll die Bevölkerung für einen nachhaltigen Umgang mit 

Ressourcen sensibilisiert werden. Hinzu kommen im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit zahlreiche Schulungen für Kinder, die auf spielerische Art für die 

Themen Abfalltrennung und Abfallvermeidung sensibilisiert werden.  

In diesem Zusammenhang hat die Stadtverwaltung eine eigene Kinderseite aufgelegt, 

auf der neben kindgerechten Geschichten rund um das Thema Abfall, auch zwei 

eigens produzierte Videos zu sehen sind.    

Zur Abfallvermeidung sensibilisieren soll auch die jährlich stattfindende Aktion 

„Stadtputz“. Es findet jeweils freitags der Schulputztag und samstags das Putzen für 

Erwachsene, Vereine und andere Organisationen statt. Der Stadtputz endet mit einer 

großen Abschlussveranstaltung in der Braunschweiger Innenstadt auf dem Platz der 

Deutschen Einheit. Die Teilnehmerzahl ist schon seit vielen Jahren auf stabilem 

Niveau sehr hoch, wie  folgende Kennzahlen (Tabelle 2) belegen: 

Tabelle 2: Kennzahl Teilnehmer Stadtputz 

 

Ziel sollte es sein, die Teilnehmerzahl auf einem Niveau > 15.000 Teilnehmer zu 

halten. Eine Steigerung der Teilnehmerzahl erscheint unrealistisch. Eine sinkende 

Sammelmenge ist grundsätzlich positiv, da sie auf eine verbesserte Sauberkeit in der 

Stadt schließen lässt. 

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Teilnehmer 17.578 18.100 17.588 17.390 16.331 15.560 15.200 16.780 17.400 

Abfallmenge 
[Mg] 41 33 32 36 21 28 25 29 27 
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Zukünftig wird in diesem Zusammenhang auch das Thema „Vorbereitung zur 

Wiederverwendung“ mehr in den Fokus rücken. Bei öffentlichen Veranstaltungen wird 

seitens der Veranstalter zunehmend Wert auf Mehrwegkonzepte gelegt. In diesem 

Kontext wurde bereits ein Tausch- und Verschenkmarkt eingerichtet. Weitere 

Angebote sind denkbar.  

4.2. Demografische und wirtschaftliche Entwicklung 

Braunschweig ist eine dynamisch wachsende Stadt, die in vielerlei Hinsicht 

Vorbildcharakter hat. In diesem Zusammenhang ist auch die Abfallwirtschaft zu 

nennen. Insbesondere der demografische Wandel macht ein Umdenken im Bereich 

der Abfallsammlung mittelfristig erforderlich. Vor allem in Neubaugebieten können 

fortschrittliche Abfallsammelsysteme installiert werden, ohne dass ein aufwändiger 

Umbau bestehender Systeme erforderlich ist.  

Fortschrittlich ist ein Abfallsammelsystem aus kommunaler Sicht immer dann, wenn 

es sowohl zukünftig zu erwartende Veränderungen der Abfallmengen als auch 

ökologische und logistische Anforderungen berücksichtigt. Hier sind neben der 

klassischen Abfallsammlung über ein Tonnensystem im Full-Service, das den zu 

erwartenden demografischen Veränderungen bereits weitgehend gerecht wird, 

besonders Unterflursysteme oder Vakuumsysteme, insbesondere im Bereich von 

Neubaugebieten, denkbar.  

Vakuumsysteme sind sehr aufwändig und grundsätzlich nur in Neubaugebieten 

denkbar. Unterflursysteme sind aus verschiedenen Gründen zukunftsweisend. Sie 

erfüllen alle Erfordernisse im Zusammenhang mit einer mittelfristig alternden 

Bevölkerung. Dies vor allem vor dem Hintergrund der Benutzerfreundlichkeit auch für 

ältere Menschen, da die Einfüllöffnungen für die Behälter erheblich niedriger sind als 

bei herkömmlichen Systemen und mit einer Hand einfach bedient werden können. So 

können auch Menschen mit Einschränkungen, die beispielsweise auf einen Rollator 

angewiesen sind, die Systeme gut nutzen. Sie werden auch den ökologischen sowie 

logistischen Anforderungen an eine fortschrittliche Abfallsammlung, beispielsweise im 

Hinblick auf die Tourenplanung und die Abholhäufigkeit der Behälter, gerecht. Dies ist 

besonders mit Blick auf die immer kleiner werdenden Hausmüllmengen aus 

Privathaushaltungen ein wichtiger Aspekt. Unterflurlösungen sind grundsätzlich für 

alle Abfallarten, die haushaltnah entsorgt werden (Restabfall, Bioabfall, Wertstoff, 

Papier), geeignet. Zusätzlich haben sie Vorbildcharakter für ein attraktives 

Wohnumfeld.  

Aus diesen Gründen haben sich die Stadtverwaltung und ALBA gemeinsam 

entschlossen, ein Pilotprojekt bzw. Modellvorhaben zur Einführung von 

Unterflursystemen für die kommunale Abfallsammlung durchzuführen. Derzeit 

befindet sich ein Vorhaben in einem Neubaugebiet in der Planung und ein Vorhaben 

im Bestand in der Umsetzung.  

Die Gebührenerhebung erfolgte zunächst analog zur Gebührenerhebung für die 

konventionellen Behälter abhängig vom Leerungsrhythmus (zweiwöchig bzw. 

wöchentlich) und vom Behältervolumen. Die Unterflurbehälter sind in verschiedenen 

Größen lieferbar. Es ist vorgesehen, die Größe an den jeweiligen Standorten so zu 
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bemessen, dass das zur Verfügung stehende Behältervolumen zunächst etwa dem 

derzeitigen Bestand bzw. dem Bestand bei vergleichbaren Wohnanlagen entspricht, 

so dass es nicht zu einer zusätzlichen Gebührenbelastung kommt. 

Die Unterflurbehälter werden zusätzlich zu Testzwecken mit Sensoren ausgerüstet, 

die den Füllstand messen. Dies soll in der Pilotphase dazu dienen, Überfüllungen zu 

vermeiden und den günstigsten Leerungsrhythmus zu ermitteln.  

Die Unterflurbehälter wurden zum 1. Januar 2020 in der Abfallentsorgungssatzung 

bzw. der Abfallentsorgungsgebührensatzung mit dem derzeitigen konventionellen 

Leerungsrhythmus verankert. Ggf. kann auch ein zusätzliches Leerungsintervall (z.B. 

dreiwöchentlich) oder sogar eine füllstandsabhängige Leerung beschlossen werden.  

Hinsichtlich des demografischen Wandels werden aktuell auch sogenannte 

„Premiumleistungen“, wie beispielsweise die Sperrmüllabholung aus der 

Wohnung/dem Haus diskutiert. Hier wird, auch vor dem Hintergrund der 

zerstörungsfreien Sammlung, mit dem Ziel der Vorbereitung zur Wiederverwendung 

in Zukunft ein größeres Augenmerk notwendig sein.  

 

4.3. Abfallmengen und Wertstofftrennung 

4.3.1. Gesamtabfallmengen 

Die Gesamtabfallmengen zur thermischen Behandlung sind in den letzten Jahren 

insgesamt stabil (siehe Tabelle 3). Die Hausmüllmengen aus der Sammlung sinken 

allerdings weiterhin.  

 

Das Behältervolumen hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und ist im Jahr 2019 

erstmals wieder gestiegen.  

 

Die verringerten Anliefermengen an der Frankfurter Straße im Jahr 2016 sind auf den 

Umbau und die damit verbundene mehrmonatige Schließung des Wertstoffhofes 

zurückzuführen.  

 

Die hohen Mengen an Direktanlieferungen zu Gebühr im Jahr 2019 resultieren aus 

einer schwierigen Entsorgungssituation für Gewerbeabfälle im Sommer 2019. In 

dieser Zeit wurden Gewerbeabfälle der Stadt überlassen, für die es sonst günstigere 

Entsorgungswege gibt.  

Derzeit werden die Restabfälle in der Verbrennungsanlage von REMONDIS in 

Staßfurt thermisch behandelt. Der Transport der Abfälle erfolgt mit der Bahn. Zum 

1. Februar 2022 erfolgt eine Neuausschreibung der Restabfallvorbehandlung. Ab 

dem 1. Februar 2022 werden die Restabfälle in der Verbrennungsanlage von EEW in 

Helmstedt thermisch verwertet. Die Entwicklung der Abfallmengen zur thermischen 

Behandlung werden in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 4 zeigt die Aufteilung der wesentlichen kommunalen Abfallmengen auf 

Fraktionen. Auffällig ist, dass die separierten Altholzmengen seit 2018 wieder sinken. 

Dies wird auf die schlechteren Qualitäten, insbesondere des Materials aus der 

kommunalen Sperrmüllsammlung, zurückgeführt. 
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Tabelle 3: Entwicklung der Abfallmengen zur thermischen Behandlung, Angaben in Mg 

  

Tabelle 4: Aufteilung der wesentlichen kommunalen Abfallmengen auf Fraktionen 

[Mg] 

Fraktion 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                

Restabfall zu 
REMONDIS 54160 

52888 
49504 48052 47643 46935 47529 47457 

davon Sperrmüll 12720 12557 11669 10990 10824 11226 11976 13149 

davon Straßenreinigung 327 495 456 364 352 398 411 389 

Bioabfall 21422 20498 27602 25724 26101 26349 23965 24906 

Wertstoff aus Sammlung 20711 20590 22801 23182 23370 23331 22967 22287 

Schadstoffe 84 74 82 92 80 87 74 87 

Altholz separiert 8227 8512 8652 8326 8001 8077 7430 6838 

Elektroaltgeräte 1258 1281 1307 1374 1281 1323 1242 1247 

Textilien 661 612 860 1158 1063 1152 1021 1106 

                

Summe 106523 104455 110808 107908 107539 107254 104228 103928 

 

 

4.3.2. Elektroaltgeräte 

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) vom 20. Oktober 2015 darf die 

Erfassung von Altgeräten aus privaten Haushalten nur von öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern, Vertreibern sowie Herstellern oder von Ihnen bevollmächtigten 

Dritten vorgenommen werden. Demgemäß hat der öffentlich-rechtliche 

Entsorgungsträger in seinem Gebiet die Sammlung von Altgeräten auf eigene Kosten 

durchzuführen. Die Kosten der Entsorgung der Altgeräte tragen die Hersteller, es sei 

denn, die erfassten Materialien werden gemäß § 14 Abs. 5 ElektroG einer Verwertung 

bzw. Vermarktung durch den örE zugeführt.  

Elektroschrott wird in Braunschweig seit Mitte 2006 getrennt gesammelt. Die 

Mengenentwicklung ist in Tabelle 5 dargestellt. Die Verschiebung zwischen den Gruppen 

3 und 5 ab dem Jahr 2016 resultiert aus einer geänderten Zuordnung von Altgeräten 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hausmüll aus Sammlung 40857 39582 37078 36440 36186 35049 34894 33713 

Sperrmüll, Verwertungsreste 1607 1578 1473 1761 1521 1670 1900 2264 

Direktanlieferer zu Gebühr 374 304 190 12 10 6 7 789 

Direktanlieferer AEZ 
(Sperrmüll) 

9549 9429 8911 8197 8901 8130 8629 8606 

Kleinanlieferer Frankf. Str. 1190 1246 1095 1019 393 1418 1441 1490 

Sortierreste Kompostierung 18 15 15 18 16 13 10 12 

Reste Wertstofftonne   98 90 132 120 129 89 

Straßenreinigung 327 495 456 364 352 398 411 389 

Illegale Ablagerungen 203 208 153 129 106 103 82 78 

Stadtputztag 34 32 36 21 28 26 29 27 

Summe 54159 52889 49505 48051 47645 46935 47529 47457 
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aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen und hat keine Auswirkungen auf 

die Gesamtmengen. Im Jahr 2019 wurden neue Gruppenbezeichnungen eingeführt, die 

wegen der besseren Vergleichbarkeit der Zahlen an dieser Stelle nicht berücksichtigt 

wurden.  

 

Tabelle 5: Entwicklung der Sammelmengen an Elektro- und Elektronikschrott [Mg] 

Elektroschrott:  Gruppe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Haushaltsgroßgeräte 1 223 268 296 317 358 338 327 356 

Kühl- und Gefriergeräte 2 246 257 249 256 219 227 226 222 

Unterhaltungselektronik etc. 3 633 605 585 609 238 217 164 127 

Gasentladungslampen 4 7 7 5 6 4 5 4 5 

Haushaltskleingeräte 5 148 144 172 185 461 535 521 538 

 

 

Abbildung 5 gibt einen grafischen Überblick über die Mengenentwicklung. 

Erwartungsgemäß konnten die Sammelmengen nach Inkrafttreten des Elektrogesetzes 

zunächst kontinuierlich gesteigert werden. Im Jahr 2010 gingen die Sammelmengen 

erstmals zurück und stabilisieren sich nun, wobei die Mengen an Haushaltskleingeräten 

kontinuierlich steigen, nicht zuletzt wegen der 2014 eingeführten Sammlung der 

Elektrokleingeräte in Depotcontainern. Die Verschiebung zwischen den Gruppen 3 und 5 

resultiert aus einer geänderten Zuordnung von Altgeräten aufgrund geänderter 

gesetzlicher Rahmenbedingungen und hat keine Auswirkungen auf die Gesamtmengen. 

stellt die Mengenentwicklung der Elektro- und Elektronikschrotte der Jahre 2012 bis 2019 

grafisch dar. Die Sammlung erfolgt inzwischen in Sammelcontainern 

 

 
Abbildung 5: Entwicklung der Sammelmengen an Elektro- und Elektronikschrott 
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Mit dem Batteriegesetzt (BattG) wurde u.a. die Rücknahme und Entsorgung von 

Batterien und Akkumulatoren geregelt. Für ihre Entsorgung sind die Hersteller 

verantwortlich und müssen sich dazu beim Umweltbundesamt registrieren. Ursprünglich 

erfolgte die Batterierücknahme durch das Gemeinsame Rücknahmesystem für Geräte 

Altbatterien (GRS Batterien). Inzwischen haben einige Hersteller eigene Systeme 

gegründet. Dazu gehören CCR REBAT, ERP Deutschland, Öcorecell und ECOBAT. 

Auch die GRS hat den Wandel hin zu einem herstellereigenen System vollzogen. Alle 

Rücknahmesysteme müssen den Rücknahmestellen die kostenlose Abholung der 

erfassten Batterien offerieren. Die öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträger sind 

verpflichtet, Geräte-Altbatterien unentgeltlich vom Endnutzer zurückzunehmen und einem 

Rücknahmesystem zu überlassen. 

In Braunschweig werden die über die Wertstoffhöfe oder das Schadstoffmobil 

angenommene Altbatterien in den dafür vorgeschriebenen Fässern erfasst und aktuell 

über das Sammelsystem der GRS einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt. 

 

4.3.4. Schadstoffe 

 

Die Erfassung schadstoffhaltiger Abfälle (Farben, Säuren, Lacke, Reiniger, Feuerlöscher, 

etc.) aus privaten Haushaltungen erfolgt über verschiedene Systeme. Basis bildet die 

Direktanlieferung auf den beiden Wertstoffhöfen in der Frankfurter Straße und dem 

Abfallentsorgungszentrum in Watenbüttel. Ergänzt wird das System durch die mobile 

Sammlung mittels Schadstoffmobil. Für die Bürgerinnen und Bürger stehen 30 

festgelegte Haltepunkte im Stadtgebiet Braunschweig zur Verfügung, die in einem festen 

Fahrplan einmal im Monat angefahren werden. Datum und Uhrzeit sind dem 

Abfallratgeber und der Webseite (https://alba-bs.de/service/abfuhrtermine.html) zu 

entnehmen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Termine telefonisch zu erfragen. Die 

Behandlung, Verwertung oder Beseitigung der angenommenen Abfälle erfolgt 

entsprechend der spezifischen stofflichen Besonderheiten durch qualifizierte  und 

zertifizierte Entsorgungsunternehmen. Für einige Abfälle bestehen landesrechtliche 

Andienungspflichten an bestimmte Entsorgungsanlagen. Anfragen zur Beseitigung 

gewerblicher gefährlicher Abfälle gibt es nicht. 

 

4.3.5. Asbest 

 

Das Mengenaufkommen asbesthaltiger Abfälle aus Privathaushalten ist relativ konstant 

und wenig volatil (siehe Tabelle 6). Die Abfälle werden nach vorheriger Anmeldung im 

Abfallentsorgungszentrum in den geeigneten und gekennzeichneten Asbest Big-Bags 

angeliefert. Es handelt sich um Kleinmengenanlieferungen ≤ 2.000 kg pro Jahr und 

Anfallstelle. Die Verbleibsdokumentation erfolgt durch einen Übernahmeschein. Die 

Annahme erfolgt durch sachkundiges Personal. Asbesthaltige Abfälle werden 

gemeinwohlverträglich beseitigt, da eine Verwertung nicht möglich ist. Sie werden 

gesondert erfasst und getrennt gehalten, um eine Vermischung mit anderen Materialien 

zu verhindern und Kontaminationen anderer Abfälle zu vermeiden. Die Niedersächsische 

Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS) hat die asbesthaltigen 

Abfälle der Norddeutsche Gesellschaft zur Ablagerung von Mineralstoffen mbH (Norgam) 

zur Deponierung zugewiesen. Eine Steigerung der Menge asbesthaltiger Abfälle ist nicht 

zu erwarten. 
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Tabelle 6: Entwicklung der Asbest - Abfallmengen [Mg] 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Asbest 111 77 108 91 95 80 125 109 

 

 

4.3.6. Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne amtliches Kennzeichen 

 

Der öffentlich – rechtliche Entsorgungsträger ist für die Sammlung und Entsorgung von 

verbotswidrig abgestellten Fahrzeugen und Anhängern ohne amtliches Kennzeichen 

zuständig. Eine Erfassung der Gewichte erfolgte nicht, in Tabelle 7 wird die jeweilige 

Anzahl ausgewiesen. 

 

Tabelle 7: Anzahl der gesammelten und verwerteten Fahrzeuge und Anhänger ohne 

amtliches Kennzeichen 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mofa aufgenommen 
(sichergestellt und 
verwertet) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 2 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (1) 

PKW aufgenommen 
(sichergestellt und 
verwertet) 20 (16) 15 (10) 12 (10) 12 (12) 15 (12) 9 (4) 9 (4) 14 (10) 20 (13) 

Anhänger 
aufgenommen 
(sichergestellt und 
verwertet) 5 (4) 1 (0) 0 (0) 3 (3) 2 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 3 (1) 

 

 

4.3.7. Bioabfallmengen 

 

Aufgrund der intensiven Kampagnen zur Bioabfallsammlung sind die Mengen im Jahr 

2017 erstmals deutlich gestiegen. Es hat auch in den Jahren 2018 und 2019 fand eine 

umfassende Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema stattgefunden. Aufgrund der langen 

Trockenheit im Sommer 2018 und den daraus resultierenden Nachwirkungen 2019 ist 

dennoch kein weiterer Anstieg der über die Biotonne erfassten Mengen erzielt worden.  

 

Die Behältervolumina für Bioabfälle sind in den letzten Jahren gestiegen, was den Trend 

zu verbesserter getrennter Erfassung von Bioabfall bestätigt.  

 

Zwischen 2010 und 2014 lag die Grünabfallmenge aus Direktanlieferungen deutlich unter 

den Vorjahresmengen, dies könnte auf die Erhöhung der Gebühr für Direktanlieferungen 

im Jahr 2010 zurückzuführen sein. Die Grünabfallmenge war in den Jahren 2014 bis 

2016 jedoch wieder erheblich höher, weshalb auch die Gesamtbioabfallmengen deutlich 

höher waren als in den Vorjahren. Dabei spielen auch Witterungsbedingungen eine 

Rolle. Seit 2017 werden die Biotonnen im gesamten Sommerhalbjahr wöchentlich geleert 

(vorher lediglich im Zeitraum von Juni bis September). Dies hat erwartungsgemäß zu 
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einer Verlagerung von Grünabfällen in die Biotonne geführt. Der Effekt wird in den Jahren 

2018 und auch 2019 durch die sehr trockenen Sommer überlagert (siehe Tabelle 8).  

 

Tabelle 8: Verteilung der Bioabfallmengen auf Bioabfallsammlung und 

Direktanlieferung Grünabfälle [Mg] 

Fraktion 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bioabfall zur Vergärung 16051 15276 17119 16262 16496 18574 16550 17502 

Grünabfall 
Direktanlieferungen 

5372 5222 10483 9462 9605 7776 7416 7404 

Bioabfall gesamt 21423 20498 27602 25724 26101 26349 23965 24906 

 

Aktuell wird über eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit versucht, die Verunreinigung des 

Bioabfalls mit Plastiktüten zu verringern, damit die neuen gesetzlichen Vorgaben 

hinsichtlich der Störstoffgehalte im Kompost sicher eingehalten werden können.  
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4.3.8. Wertstoffsammlung 

 

Während die Menge an Altglas immer noch leicht rückläufig ist, stieg die Menge der 

Leichtverpackungen im Zeitraum von 2008 bis 2013 kontinuierlich um insgesamt rund 

1.000 Mg, ab 2014 aufgrund der Einführung der Wertstofftonne (WST) um weitere 

rund 3.400 Mg bis 2017. Die prognostizierte Gesamtmenge von 7.200 Mg wird mit 

derzeit rund 8.200 Mg zwischenzeitlich deutlich überschritten. Die Altpapiermengen 

sind bis 2014 stabil auf einem Niveau um 10.500 Mg (nur kommunales Altpapier, 

ohne gewerbliche Sammlung in den „Blauen Tonnen“). Im Jahr 2015 ist die 

kommunale Altpapiermenge erstmals spürbar gesunken. Dies wird auf die verstärkte 

Nutzung der gewerblichen Altpapiertonnen zurückgeführt. Die Textilmengen waren 

2012 und 2013 rückläufig In den Jahren 2014 und 2015 sind sie jedoch deutlich 

gestiegen und in den Folgejahren weitgehend konstant (Tabelle 9).  

 

Tabelle 9: Entwicklung der Abfallmengen aus der Wertstoffsammlung [kg/E*a] 

  * geschätzt. Übrige Daten vom Nds. Landesamt für Statistik 

 

Tabelle 10: Spezifische Abfallmengen aus der Wertstoffsammlung [Mg] 
 

                      

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Einwohnerzahl 250000* 250000* 249485 252768 250704 250361 250386 251551 

Altglas 21,58 21,3 21,42 21,13 20,85 21,13 20,98 20,84 

Altpapier 42,17 41,54 40,65 39,06 39,43 38,84 38,15 35,18 

LVP (+sNVP) 19,1 19,52 29,32 31,53 32,54 33,22 32,59 32,59 

Textilien 2,64 2,45 3,45 4,58 4,24 4,60 4,08 4,40 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Altglas 5395 5325 5343 5340 5227 5291 5254 5242 

Altpapier 10542 10384 10142 9872 9984 9723 9553 8849 

Wertstoffe aus WST 4774 4881 7316 7970 8159 8317 8160 8197 

Textilien 661 612 860 1158 1063 1152 1021 1106 
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Abbildung 6: Entwicklung der Abfallmengen aus der Wertstoffsammlung 

 

Für die Wertstofftonne wurde der Anteil an stoffgleichen Nichtverpackungen (sNVP), 

auch für die im Jahr 2019 erfolgten Verhandlungen mit den Dualen Systemen, 

festgestellt. Dafür wurde eine repräsentative Stichprobe untersucht und ein Anteil von 

21,4 Prozent stoffgleicher Nichtverpackungen ermittelt (siehe auch Kap. 6.3.3).  

4.3.9. Kennzahlenentwicklung 

Die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes werden in Braunschweig bereits seit 

Jahren eingehalten. 

Für die Dokumentation der Qualität der Abfallwirtschaft in Braunschweig wurde 

eigens eine Kennzahl entwickelt. Als Maß wurde das Verhältnis Restabfall / Wertstoff 

(RA/WS) gewählt (siehe Tabelle 11).  

Folgende Wertstoffe wurden berücksichtigt: Bioabfall gesamt, LVP (+sNVP) und Glas. 

Die Gesamtsammelmenge dieser Wertstoffe wurde ins Verhältnis gesetzt zur 

Fraktion „Hausmüll aus Sammlung“.  

Tabelle 11: Kennzahlentwicklung 
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 Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hausmüll-
sammlung 
[Mg] 

42370 41727 40857 39582 37078 36440 36186 35049 34894 33713 

Bioabfall 
gesamt 
[Mg] 

21174 21409 21422 20498 27602 25742 26101 26349 23965 24906 

LVP 
(+sNVP) 
[Mg] 

4275 4620 4774 4881 7316 7970 8159 8317 8160 8197 

Altglas 
[Mg] 

5389 5374 5395 5325 5343 5340 5227 5291 5254 5242 

RA/WS 1,37 1,33 1,29 1,29 0,92 0,93 0,92 0,88 0,93 0,88 
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Ziel sollte der Erhalt oder ein weiteres Absinken der Kennzahl sein. 

Zu bedenken ist, dass das Verhältnis RA/WS nicht nur von der Qualität der 

Aufgabenerledigung der zuständigen Abteilung der Stadtverwaltung abhängig ist, 

sondern u. a. auch von der Mitarbeit des beauftragten Dritten, den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen und dem Mitwirken der Bevölkerung.  

Die Papiermengen blieben bei der Kennzahl unberücksichtigt, da ein großer Anteil 

des Papiers der Braunschweiger Bevölkerung über die gewerblichen blauen 

Papiertonnen haushaltsnah erfasst wird. Die Menge ist unbekannt und fließt nicht in 

die als kommunale Papiermenge erfasste Altpapiermenge ein. Grundsätzlich sind 

auch andere Zusammenstellungen für die Entwicklung einer Kennzahl denkbar.  

Die positive Entwicklung der Wertstoffsammlung und das damit einhergehende 

Absinken der Restabfallmengen werden auch in Tabelle 12 und Abbildung 7: 

Gegenüberstellung wesentlicher Wertstoffmengen und Restabfallmengen in kg/E*a 

dargestellt.  

Tabelle 12: Gegenüberstellung wesentlicher Wertstoffmengen und Restabfallmengen 

in kg/E*a 

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Einwohnerzahl 250000* 250000* 249485 252768 250704 250361 250386 251551 

Hausmüllsammlung 163,4 158,3 148,2 144,2 144,3 140,0 139,4 134,0 

Bioabfall ges.  85,7 82,0 110,6 101,8 104,1 105,2 95,7 99,0 

LVP (+sNVP) 19,1 19,5 29,2 31,5 32,5 33,2 32,6 32,6 

Altglas 21,6 21,3 21,5 21,1 20,9 21,1 21,0 20,8 

Altpapier (komm.) 42,2 41,5 40,7 39,1 39,4 38,8 38,2 35,2 

Alttextilien 2,6 2,5 3,5 4,6 4,2 4,6 4,1 4,4 

Altholz 32,9 34,1 34,7 32,9 31,9 32,2 29,7 27,2 

Elektroaltgeräte 5,0 5,1 5,2 5,4 5,1 5,3 5,0 5,0 

Wertstoffe gesamt 209,1 206,0 245,4 236,4 238,1 240,4 226,3 224,2 

 

 

Abbildung 7: Gegenüberstellung wesentlicher Wertstoffmengen und 

Restabfallmengen in kg/E*a 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hausmüllsammlung Bioabfall ges. LVP (+sNVP) Altglas

Altpapier (komm.) Alttextilien Altholz Elektroaltgeräte

TOP 8

79 von 167 in Zusammenstellung



Fortschreibung Awiko 2020   Seite 30 
 

4.4. Gebühren 

Die Gebühren werden in einem linearen Gebührenmodell ohne Grundgebühr mit 

einem Mindestbehältervolumen von 10 Litern pro Person und Woche erhoben. Das 

mittlere genutzte Behältervolumen liegt in Braunschweig nach Schätzungen immer 

noch sehr deutlich über dem Mindestbehältervolumen. Die Gebührenerhebung mit 

diesem Modell hat sich bewährt. Die Gebühren sind weitgehend stabil.  

Tabelle 13: Gebührenentwicklung 

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Restabfall, Gebühr 
pro 100l in € 

6,07 6,23 6,43 6,68 6,75 6,43 6,43 6,50 6,27 6,30 

Veränderung in % -0,5 2,7 3,2 3,9 1,0 -4,7 0,0 1,1 -3,5 0,5 

Bioabfall, Gebühr 
pro 100l in € 

5,95 6,10 6,29 6,37 6,24 5,94 3,96 4,00 3,87 3,89 

Veränderung in % -0,5 2,5 3,2 1,3 -2,1 -4,8 -33,3 1,0 -3,3 0,5 

 

Die Gebührensenkung beim Bioabfall im Jahr 2017 resultiert aus der 

Berücksichtigung der Sommerleerung (wöchentliche Leerung in den 

Sommermonaten) bei der Berechnung der Gebühr pro 100 Liter. Die Gebühr für die 

Behälter blieb unverändert.   

4.5. Deponierung 

Seit 1967 betreibt die Stadt Braunschweig im Stadtteil Watenbüttel eine 

Zentraldeponie (Abbildung 8). Die Umsetzung der Anforderungen der Technische 

Anleitung Siedlungsabfall (TASi) führte dazu, dass bereits seit 1999 die Abfälle einer 

thermischen Behandlung zugeführt werden. Der Deponiebetrieb wurde seit diesem 

Zeitpunkt eingestellt.  
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1. Schüttfeld I  6. Sandaufbereitung (nicht mehr vorhanden) 
2. Schüttfeld II/IIa  7. Abfallentsorgungszentrum 
3. Schüttfeld III   8. Deponiesickerwasserreinigung 
4. Rieselfelder    9. Bioabfallvergärungsanlage 
5. Klärwerk Steinhof    10. Freiflächenkompostierung 

 

Abbildung 8: Deponieanlage Watenbüttel 
 

Bei der Errichtung des Schüttfeldes I wurde, dem damaligen Kenntnisstand 

entsprechend, als Basisabdichtung eine Baufolie verwendet. Das Schüttfeld II verfügt 

über eine mineralische Basisabdichtung mit Kunststoffdichtungsbahn. Das Schüttfeld 

IIa weist eine Kombinationsdichtung gemäß TASi auf. Schüttfeld III, das außerdem 

mit einer geologischen Barriere ausgestattet wurde, entspricht den Anforderungen 

der aktuellen Deponieverordnung (DepV) in vollem Umfang. Eine Ablagerung von 

Abfällen, die den Zuordnungskriterien für die DK 0 bis II entsprechen, kann daher auf 

dem Schüttfeld III erfolgen. 2009 wurde hier der Deponiebetrieb 

wiederaufgenommen. 

Auf dem Schüttfeld III wird seitdem belasteter Boden und Straßenaufbruch aus dem 

Stadtgebiet Braunschweig deponiert. Insgesamt wurden von 2009 bis 2018 468.428 

Mg Boden und Straßenaufbruch deponiert. Über den Zeitraum von 2009 bis 2016 

sind die Einlagerungsmengen rückläufig. Betrachtet man den Zeitraum bis 2018, so 

sind insgesamt erhebliche Mengenschwankungen festzustellen (siehe Abbildung 9). 

Die angelieferten Mengen sind von der Bautätigkeit im Stadtgebiet abhängig, da nur 

Material aus dem Gebiet der Stadt Braunschweig eingelagert wird und bei den 

auszubauenden Materialien unterschiedliche Schadstoffbelastungen angetroffen 

werden. 

 

Abbildung 9: Deponierte und verwertete Materialien auf dem Schüttfeld III der 
Deponie Watenbüttel 
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Zudem dienen ca. 1.000 m² als kurzfristiges Lager bei Betriebsstörungen in der 

Abfallumschlagsanlage bzw. beim Transport zur thermischen 

Abfallbehandlungsanlage.  

4.6. Abfallwirtschaftliche Anlagen 

Folgende abfallwirtschaftliche Anlagen sind auf dem Gelände des 

Abfallentsorgungszentrums (AEZ) neben der Deponie vorhanden: 

- Restabfallumschlaganlage (RAUA) 

- Bioabfallvergärung 

- Grünabfallkompostierung 

- Sperrmüllvorschaltanlage 

- Kleinanliefererbereich mit Sonderabfallzwischenlager und 

Elektroaltgeräteannahme 

Die RAUA verfügt über 4 Anlieferlinien, über die in 2 Bunker entleert werden kann. 

Aus den Bunkern erfolgt die Verpressung in Bahncontainer. Auf der Lagerfläche 

können 8 Bahn-Container zwischengelagert werden, mit Nutzung des Gleises können 

35 Container in Braunschweig vorgehalten werden. Die Steuerung und das Rangieren 

zum Beladen erfolgt über eine Steuerungszentrale. 

Die Vergärungsanlage ist als kontinuierliches Trockenvergärungsverfahren mit 2 

liegenden Reaktoren ausgeführt. Die Störstoffentfrachtung erfolgt mittels Eisen (FE-) 

und Nichteisen (NE)-Abscheider und manuell. Stark kunststoffbelastete Anlieferungen 

werden mittels vorgeschaltetem Trommelsieb vorab von Kunststoffen befreit. Eine 

Windsichtung ist nachgeschaltet. Die Nachrotte erfolgt in Boxen mit Abluftreinigung, 

nach etwa 2 Wochen Verweildauer wird das Material auf offener Fläche 

auskompostiert. Das produzierte Biogas wird zum Abwasserverband geleitet und 

gemeinsam mit dem Deponiegas und dem Gas aus den Faultürmen verstromt. Einen 

Teil der bei der Stromproduktion erzeugten Abwärme wird zur Beheizung der 

Fermenter und in einem Nahwärmenetz von Kläranlage und 

Abfallentsorgungszentrum genutzt. Das produzierte Biogas wird in einem BHKW auf 

der benachbarten Kläranlage verstromt und in einem Nahwärmenetz von Kläranlage 

und dem AEZ genutzt.  

Angelieferte Grünabfälle werden zunächst in holzige und nicht holzige Bestandteile 

getrennt. Es erfolgt eine Mietenkompostierung auf offener Fläche unter Nutzung eines 

Mietenumsetzers. Der produzierte Kompost wird überwiegend in der Landwirtschaft 

genutzt.  

In der Sperrmüllvorschaltanlage werden vor allem Holz und größere Kunststoffteile, 

wie Fensterrahmen, aussortiert. Holzige Bestandteile werden teilweise geschreddert.  

Der Kleinanlieferbereich am AEZ verfügt über einen Abgabebereich für Abfälle, bei 

dem der Containertausch aufgrund der baulichen Anordnung als „Sägezahn“ vom 

Anlieferbereich entkoppelt ist. Das Sonderabfallzwischenlager befindet sich in einem 

Nebenbereich und verfügt über alle notwendigen Löscheinrichtungen. Die 

Elektroaltgeräteannahme liegt in räumlicher Nähe zum Sonderabfallzwischenlager. 

Die Annahme erfolgt gemäß ElektroG.  
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Der Wertstoffhof an der Frankfurter Straße wurde im Jahr 2016 umgebaut. Der 

Containeraustausch ist seitdem auch hier vom Anlieferverkehr entkoppelt. 

Angenommene schadstoffhaltige Abfälle werden regelmäßig ins 

Sonderabfallzwischenlager am AEZ transportiert. Elektroaltgeräte werden auch hier 

gemäß ElektroG angenommen.  

4.7. Digitalisierung 

Mit den bereits erwähnten Unterflurbehältern sollen auch erste Erfahrungen mit 

digitalen Systemen gesammelt werden. Die fortschreitende Digitalisierung ist ein 

wichtiger Baustein einer zukunftsfähigen Abfallwirtschaft und soll mittelfristig weiter 

ausgebaut werden. Im Hinblick auf Veränderungen durch die Digitalisierung der 

Abfallwirtschaft werden derzeit auch Tests mit Füllstandssensoren an 

Elektrokleingerätecontainern durchgeführt. Mit Blick auf die Zukunft wird so 

untersucht, ob eine füllstandsabhängige Leerung von Großcontainern mittelfristig 

umsetzbar ist.  

Auch die Einführung eines Identifizierungssystems für die Abfallbehälter zur besseren 

Identifizierbarkeit wird derzeit geprüft. Damit können auch Fehlbefüllungen oder 

Defekte an den Behältern festgestellt und zeitnah Maßnahmen eingeleitet werden. 
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5. Ziele 2015 und Umsetzung bis 2020 

 

Tabelle 14: Ziele 2015 und Umsetzung bis 2020 

Lfd. 

Nr. 
Thema Wesentliche Ziele bis 2020 Wesentliche Handlungsfelder Umsetzung 

1. 

Abfallvermeidung 

 Hoher Anteil an Lebensmitteln im 
Bio- und Restabfall 

 Umfangreiche Maßnahmen zur 
Vermeidung befinden sich in der 
Umsetzung 

Ziel: Reduzierung des Restabfallpotenzials, 

Förderung der Ressourceneffizienz 

 Förderung der Ressourceneffizienz 
 Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
 Reduktion der Verwertungs- und 

Behandlungskosten 

 Detailplanung zur Vermeidung 
 Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen für 

private Haushalte z.B. 
- Informationskampagne 

 „Lebensmittelbfallvermeidung im Haushalt“ 
- Aufbau eines lokalen Lebensmittelnetzwerks als 

Pilotprojekt 
- Vermeidungskonzept für Schulen  
- Förderung der Regionalität 

 Vollständig 

2. 

Restabfall 

 Hohes Vermeidungspotenzial von 
Lebensmittelabfällen 

 Hoher Anteil an Wertstoffen im 
Restabfall aus Haushaltungen 
(Verpackungen, Papier) 

 Full Service (siehe Punkt 10) 

Ziel: Mengen- und Kostenreduktion bei der 

Restabfallbehandlung 

 Reduktion der Restabfallmenge durch 
Erhöhung der Verwertungsquoten  

 Erarbeitung eines für die Stadt Braunschweig 
vorteilhaften Konzeptes zur 
Restabfallbehandlung und –beseitigung 
 

 Erweiterung der Gefäßpalette um ein 80l-Gefäß 
 Durchführung von Praxisversuchen zur 

Restabfallbehandlung unter Berücksichtigung der 
vor Ort verfügbaren Infrastruktur 

 Weiterführung der Planung zur Nutzung der 
Deponie Watenbüttel  

 Systematische Durchführung weiterer 
Füllgradanalysen bei der Sammlung von Restabfall 

 Ja 
 Praxisversuche 

später 

3. 

Bio- und Grünabfallerfassung 

 Optimierungspotential beim  
Anschlussgrad 

 Küchenabfälle überwiegend im 
Restabfall 

 Full Service (siehe Punkt 10) 
 Optimierungspotenzial bei der 

Grünabfallerfassung  
 

Ziel: Höhere Erfassungsquote  

 Optimierung des Sammelsystems  
Biotonne 

 Sammelumfang für Küchenabfälle 
intensivieren 

 Optimierung des Erfassungssystems 
Grünabfälle 

 Art und Umfang der Eigenkompostierung überprüfen 
 Verdichtung des Sammelsystems Biotonne 
 Verbesserung des Sammelkomforts für 

Küchenabfälle  
 Systematische Durchführung weiterer 

Füllgradanalysen bei der Sammlung von Bioabfall 
 Anpassung des Behältervolumens sowie des 

Sammelrhythmus 
 Reduktion nicht mehr zeitgemäßer Entsorgung 
 Erstellung eines Detailkonzeptes zur Erfassung von 

Grünabfällen  

 Vollständig 

TOP 8

84 von 167 in Zusammenstellung



Fortschreibung Awiko 2020   Seite 35 
 

 Gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zur 
Steigerung der Küchenabfallerfassung  
 

4. 

Bio- und Grünabfallverwertung 

 Finanzielle und technische 
Neuerungen bei der 
Biogasverwertung u.a. EEG 

 Potenzial bei der Auslastung der 
Vergärungsanlage  

 Neue Anforderungen an 
Emissionsschutz und 
Produktüberwachung 

Ziel: Kostenreduktion der Bio- und 

Grünabfallverwertung 

 Bessere Auslastung der Vergärungsanlage  
 Erweiterung der Produktpalette auf 

Brennstoffe aus Grünabfällen 
 Optimierung Vergärungstechnologie 
 Erhöhung der Biogasproduktion 
 Verbesserung der Erlössituation für  

Biogas am Standort 

 Erstellung eines integrierten Detailkonzeptes zur 
Verwertung von Grünabfällen mit Fokussierung auf 
die Erzeugung von Brennstoffen (siehe auch Punkt 
3) 

 Verbesserung der Auslastung der 
Vergärungsanlage (siehe auch Punkt 3) 

 Erstellung eines Detailkonzeptes zur  
standortbezogenen Biogasverwertung 

 teilweise 

5. 

LVP/sNVP-Erfassung 

 Holsystem eingeführt 
 Gute Qualität der erfassten 

Wertstoffe, wenig Fehlwürfe 
 Gesetzliche Vorgaben werden 

erfüllt 

Ziel: Steigerung der Erfassungsquote  

 Weitere Steigerung der Erfassungsquote 
 Optimierung des Erfassungssystems 

 Verhandlung mit den Dualen Systemen über eine 
Erweiterung der Behälterpalette um ein 550 L-Gefäß 

 Beibehaltung der Öffentlichkeitsarbeit und 
Abfallberatung 

 Gezielte Kampagnen zur Optimierung der 
Sammlung mit der Wohnungswirtschaft 

 Weitere Abfallanalysen zur Feststellung der 
LVP/sNVP-Mengen in der Wertstofftonne und der 
Restmülltonne 

 Systematische Durchführung weiterer 
Füllgradanalysen bei der Sammlung von LVP/sNVP 
 

 Vollständig, 
anstelle 550 L- 
würde ein 
Gefäß mit 
1100 L 
Volumen 
eingeführt, 
dafür mit einer 
2 
wöchentlichen 
Leerung statt 
einer 
wöchentlichen 

6. 

LVP/sNVP-Verwertung 

 Hochwertige Sortierung  

Ziel: Erhöhung der Verwertungsquoten  

 Erhöhung der stofflichen Verwertung 

 Prüfung einer Anpassung der 
Leistungsanforderungen an die Sortierung und 
Verwertung von LVP/sNVP bei der nächsten 
Ausschreibung 
 

 Vollständig  

7. 

Papier, Pappe, Kartonage (PPK) - 

Erfassung 

 Erfassungsquote auf sehr hohem 
Niveau 
 

Ziel: Höhere Erfassungsquote 

 Weitere Erhöhung der Erfassungsquote 

 Weitere Abfallanalysen zur Feststellung der 
Verpackungsmengen bei den getrennterfassten 
PPK-Mengen und derjenigen im Resthausmüll 

 Bundesweite 
Analysen von 
INFA und 
Cyclos, daher 
obsolet 
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8. 

Direktanlieferungen 

 Hohe Anlieferzahlen 
 Ca. 325 kg/Anlieferer in 

Watenbüttel – damit 
Kostenunterdeckung 

 Vermutete unberechtigte  
Anlieferungen 

Ziel:  Unterbindung ordnungswidriger 

Anlieferungen 

 

 Moderate Gebührenbemessung und 
Gebührenanpassung unter Berücksichtigung der 
Gebührenhöhe umliegender ÖrE 

 Prüfung einer gebührenfreien Annahme von 
vorsortiertem Altholz und Wertstoffen 

 Ggf. Reduktion der pauschalen Menge bzw. des 
Volumens zwecks einfacherer Abgrenzung privat / 
gewerblich 

 Intensivierung von Kontrollen der Kleinanlieferer 
 

 Vollständig 

9. 

Wertstoffhof Frankfurter Straße 

 Wertstoffhof entspricht nicht den 
Anforderungen eines 
leistungsfähigen Wertstoffhofes 

Ziel: Verbesserung der Wert- und  
Schadstofferfassung  
 
 Erhöhung von Komfortabilität, Funktionalität 

und Sicherheit  

 Harmonisierung und Optimierung der 
Öffnungszeiten beider Wertstoffhöfe 

 Erhöhung der Komfortabilität und Verbesserung der 
Funktionalität durch bauliche Maßnahmen und 
Erweiterung der Grundfläche 
 

 Vollständig 

10. 

Full-Service 

 Umfassender Full-Service für Rest- 
und Bioabfall, im Bereich 
Wertstofftonne nur für 4-Rad-
Behälter 

 Hohe Akzeptanz für das  
vorhandene System 

Ziel: Reduktion der Sammelkosten 

 

 

 

 Evaluierung des Systems 
- Kostenanalyse durch Wirtschaftsprüfer 
- Rechtliche Klärung vor dem Hintergrund 

bestehender Verträge 

 Full-Service 
wird weiterhin 
nicht in Frage 
gestellt. 

11. 

Schadstoffsammlung / Schadstoffmobil 

1.1. Gut funktionierendes System 

Ziel: Weitere Erhöhung der erfassten Mengen 

 

 Verlängerung der Öffnungszeiten an den 
Wertstoffhöfen 

 Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit und 
Abfallberatung 
 

 Vollständig 
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12. 

E-Geräte 

 Anlieferung zu Wertstoffhöfen 
 Separate Sammlung über Sperrmüll 

und Schadstoffmobil 
 Pilotprojekt: Sammlung über 

Container 
 Problem mit Lithium-Batterien beim 

Transport  
 

Ziel: Erhöhung der erfassten Mengen 

 Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen 
(ADR 2015) 

 Bürgerfreundliches Erfassungssystem 

 Anpassung des Annahmepersonals auf den 
Wertstoffhöfen 

 Überführung des Pilotprojektes in den Regelbetrieb - 
Installation eines Bringsystems unter Verwendung 
dafür geeigneter Behälter und entsprechender 
Fahrzeugtechnik 

 Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung 

 Vollständig 

13. 

Gebühren 

 Gebührenstruktur (lineares System) 
mit hoher Leistungsbezogenheit, 
damit Unterstützung des 
umweltpolitischen Ziels, Anreize zur 
Reduzierung der Abfallmengen zu 
schaffen 

 Pauschalgebühren seit fünf Jahren 
nicht angepasst 

 Einzelne Gebührentatbestände 
nicht oder nur selten genutzt  

Ziel: Förderung der Abfallvermeidung  

und Abfallverwertung sowie Sicherstellung einer 

hohen Gebührenstabilität 

 

 Regelmäßige Prüfung des Gebührensystems auf 
dessen Zielerfüllung 

 Prüfung der Anpassung der Pauschalgebühren 
(siehe Punkt 10) 

 Nicht oder kaum genutzte Gebührentatbestände 
sollten aus Gebührenkatalog gestrichen werden 

 Prüfung einer Modifizierung der Gebühren für 
Grünabfälle (siehe Punkt 3) 

 Moderate Anpassung der Gebührensätze für 
Kleinanlieferungen (siehe Punkt 8) 

 Förderung der Verwertung von vorsortiertem Altholz 
und vorsortierten Wertstoffen (siehe Punkt 8)  
 

 Vollständig 

14. 

Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung 
 
 Vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit 

und Abfallberatung 
 Modernes Kunden- und 

Umweltzentrum 
 Umfassende Maßnahmen  

Ziel: Optimierung des 
Gesamtsystems, Steigerung der Akzeptanz 
 
 Reduzierung der Restabfallmenge 
 Förderung Abfallvermeidung mit dem 

Sonderprojekt Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen 

 Erhöhung der Erfassungsquoten bei hohen 
Sortenreinheit 

 Weiterführung und Intensivierung der 
Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung 

 Zukünftig ausgewählte Schwerpunkthemen durch 
die Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung noch 
intensiver flankierend unterstützen, z. B.:  

- Vermeidung von Lebensmittelabfällen  
- Förderung der Eigenkompostierung  
- Flächendeckung Bioabfallsammlung und 

Effizienzsteigerung bei der Erfassung von 
Küchenabfällen  

- Steigerung der EQ bei der Getrenntsammlung von 
LVP und sNVP 
 

 Vollständig 
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Erläuterungen zu nicht umgesetzten Maßnahmen: 

Lfd. Nr. 2: Resthausmüll 

Durchführung von Praxisversuchen zur Restabfallbehandlung unter Berücksichtigung der vor 

Ort verfügbaren Infrastruktur. 

Die Maßnahme wurde im Zeitraum zwischen 2016 und 2020 nicht durchgeführt. Die 

Restabfallzusammensetzung wurde in einer Hausmüllanalyse im Jahr 2015 ermittelt. Es 

wurde festgestellt, dass sich noch erhebliche Wertstoffanteile im Restabfall befinden. 

Daraufhin wurde als wesentliches Ziel des Abfallwirtschaftskonzeptes die Verbesserung der 

getrennten Sammlung der verwertbaren Abfälle aus Haushaltungen angestrebt. Eine 

Untersuchung der Möglichkeiten der Restabfallbehandlung bzw. der weiteren Trennung von 

Wertstoffen aus dem Restabfall, sollte nach einer nachweisbaren Verbesserung der 

Trennung von Wertstoffen aus dem Restabfall, am Anfallort erfolgen. Nur so können 

Möglichkeiten und auch Grenzen der nachträglichen Abtrennung von Wertstoffen aus dem 

Restabfall sinnvoll evaluiert werden.  

Die Maßnahme wird daher Bestandteil der Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes für 

die Jahre 2021 bis 2025.  

Lfd. Nr. 4: Bio- und Grünabfallverwertung 

Die Erstellung eines Detailkonzeptes zur standortbezogenen Biogasverwertung konnte noch 

nicht erfolgen. Grundsätzliche Erwägungen werden in diese Fortschreibung des 

Abfallwirtschaftskonzeptes aufgenommen. Ein detailliertes Konzept soll in den nächsten 

Jahren erstellt werden.  

Lfd. Nrn. 8 und 13: Altholzvorsortierung 

Erfahrungsgemäß wird Altholz gemischt angeliefert. Eine Vorsortierung auf dem Wertstoffhof 

ist aus Platzgründen schwierig umsetzbar. Leicht sortierbare, eindeutig unbehandelte Hölzer 

werden vom Personal am Abfallentsorgungszentrum sofort separiert, beispielsweise 

Paletten. Die Altholzgruppen 2 bis 4 werden ebenfalls mittels Radlader getrennt und separat 

an Verwerter bzw. Entsorger abgegeben.  

Die Erlöse für unbehandeltes Holz schwanken stark und haben sich in den letzten Jahren 

negativ entwickelt. Für Altholz der Kategorien 2 bis 4 sind ohnehin keine Erlöse zu erwarten, 

auch unbehandeltes Altholz ist derzeit nur gegen Aufpreis abzugeben. 

Eine kostenfreie Annahme ausschließlich unbehandeltem Altholz ist zwar möglich, bietet 

aber für den Anlieferer keine Einsparungen, da in der Regel gemischte Anlieferungen 

vorgenommen werden und für die anderen Materialien eine Gebühr zu entrichten ist. 

Außerdem ist die Menge an unbehandeltem Holz verhältnismäßig gering und ein 

Vermarktungserlös derzeit nicht zu erwarten.  

Die kostenfreie Annahme von unbehandeltem Holz zur Förderung der Verwertung wird daher 

nicht weiterverfolgt.  

Alle anderen Wertstoffe werden kostenfrei angenommen.  
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6. Potentialanalyse 

6.1. Abfallvermeidung 

Die Stadt Braunschweig beteiligt sich regelmäßig, gemeinsam mit der ALBA 

Braunschweig GmbH, mit wechselnden Themen und Schwerpunkten an der 

Europäischen Woche der Abfallvermeidung. Bei öffentlichen Veranstaltungen legen 

die Veranstalter zunehmend Wert auf Mehrwegkonzepte.  

Gleichzeitig wird das Thema Abfallvermeidung durch ALBA über Schulungen und 

Bastelaktionen, insbesondere an Kinder in wiederkehrenden Veranstaltungen an 

Schulen und im Kunden- und Umweltzentrum von ALBA (KUZ), herangetragen.  

Abfallvermeidung und die Vorbereitung zur Wiederverwendung werden zukünftig an 

Bedeutung gewinnen. Hier sind neben möglichen Veränderungen bei der 

Sperrmüllsammlung und –annahme vor allem digitale Komponenten wie der bereits 

initiierte Tausch- und Verschenkmarkt, aber auch eine App mit Angeboten zur 

Wiederverwendung in der Stadt bzw. der Region zu nennen. 

6.2. Demografischer Wandel / barrierefreie Abfallsammlung 

Im Bereich des Mitarbeiterschutzes ist der demografische Wandel bereits seit Jahren 

fester Bestandteil der Abfallwirtschaft. Die Berücksichtigung des demografischen 

Wandels bei abfallwirtschaftlichen Planungen im Hinblick auf eine bürgernahe 

Abfallwirtschaft hat in Braunschweig ebenfalls begonnen. 

Zurzeit werden erste Unterflurprojekte mit rollatorgerechten Einwurfhöhen umgesetzt 

und die Erfahrungen in diesen Pilotvorhaben ausgewertet.  

Gleichzeitig wird das Angebot von sogenannten „Premiumleistungen“, z. B. für die 

Sperrmüllsammlung, geprüft.  

6.3. Abfallmengen und Wertstofftrennung 

Die Restabfälle werden derzeit über die Restabfallumschlaganlage (RAUA) in 

Bahncontainer verpresst und in der Verbrennungsanlage von REMONDIS in Staßfurt 

thermisch behandelt. Zum 1. Februar 2022 erfolgt eine Neuausschreibung der 

Restabfallvorbehandlung. 

Aktuelle Studien zeigen, dass eine Trennung von Wertstoffen bereits am Anfallort zu 

deutlich höheren Qualitäten führt als eine nachträgliche Sortierung aus einem 

Abfallgemisch. Vor diesem Hintergrund wurde bereits in der Vergangenheit die 

getrennte Sammlung optimiert und an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger 

angepasst. Dennoch werden, insbesondere unter Berücksichtigung der derzeitigen 

Schwierigkeiten bei der Erreichung hochwertiger Wertstoffqualitäten in der getrennten 

Sammlung, hinsichtlich der Getrennthaltung der Abfälle noch Potentiale gesehen. 

Dies betrifft auch die Wertstofftrennung im öffentlichen Straßenraum.  

An dieser Stelle greift auch die Überlegung, zukünftig für die Sperrmüllabholung 

einen Service anzubieten, bei dem die Abfälle direkt aus der Wohnung/dem Haus 

abgeholt werden, um eine zerstörungsfreie Abholung gewährleisten zu können. So 

würde auch dem Gedanken der Vorbereitung zur Wiederverwendung Rechnung 

getragen.  
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Schwierig ist die Einschätzung der Potentiale bei der Altpapiersammlung, da große 

Mengen aus der Bevölkerung über die gewerblichen Papiertonnen von den Firmen 

Cederbaum und ALBA gewerblich gesammelt werden. Diese Mengen stehen der 

Stadtverwaltung statistisch nicht zur Verfügung, weswegen die kommunalen 

Erfassungsquoten für Altpapier unvollständig sind. Hier gilt es zunächst 

Vereinbarungen für eine gemeinsame Darstellung der gesamten Mengen zu treffen.  

Gegebenenfalls können mittelfristig auch Wertstoffe vor der Verladung zur 

Verbrennung auf dem Gelände des AEZ abgetrennt werden. Denkbar sind hier neben 

Abtrennung von FE-Metallen auch die Abtrennung von Folien durch eine Siebung. 

Hierzu sollten jedoch vorab Versuche unter wissenschaftlicher Begleitung 

durchgeführt werden.  

6.3.1. Elektroaltgeräte 

Mit der Einführung von Containern zur Erfassung von Elektrokleingeräten an den 

Wertstoffcontainerstationen im Stadtgebiet wurde bereits ein wesentlicher Schritt zur 

Erhöhung der Erfassungsquoten an Elektrogeräten getan. Mit der Optimierung der 

Schadstoffsammlung durch eine Erhöhung der Haltestellen des Schadstoffmobils und 

der Einführung von Sommer- und Winterstandzeiten für das Mobil zum 1. Januar 

2020 wurde gleichzeitig die Erfassung von Elektrokleingeräten wesentlich verbessert, 

da diese ebenfalls am Schadstoffmobil angenommen werden. Mit dem Gesamtpaket 

an Erfassungsmöglichkeiten für Elektroaltgeräte ist die Stadt Braunschweig 

bundesweit Vorreiter.  

Inwieweit weitere Anstrengungen zur Erhöhung der Erfassungsquoten von 

Elektroaltgeräten erforderlich und zielführend sind, werden die zukünftigen 

Sammelmengen zeigen.  

6.3.2. Bioabfall 

Eine sortenreine Erfassung von Bioabfall am Anfallort ist als Ausgangsbasis für die 

Herstellung hochwertiger Komposte unerlässlich. Eine nachträgliche Abtrennung von 

Plastikpartikeln aus dem Bioabfall führt zu deutlich schlechteren Qualitäten als eine 

sortenreine Sammlung.  

Die Stadtverwaltung und ALBA betreiben bereits intensiv Öffentlichkeitsarbeit zur 

Verringerung der Kunststoffanteile im Bioabfall.  

Die Initiative von ALBA zur Verwendung bioabbaubarer Beutel hat zu einer kleinen 

Verbesserung der Qualität der Bioabfälle bzw. Verringerung der Kunststoffanteile 

geführt. Aufgrund der bundesweiten Unsicherheit hinsichtlich der vollständigen 

Abbaubarkeit dieser Beutel in den Bioabfallbehandlungsanlagen wurde die 

Kampagne eingestellt.  

Im Jahr 2019 versuchte ALBA über die Kampagne „BIO – logisch ohne Plastik“ weiter 

für eine Verbesserung der Qualität der in den Biotonnen gesammelten Abfälle zu 

sensibilisieren. Auch zukünftig soll intensiv Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden.  

Als technische Maßnahme zur Verbesserung der Qualität des Inputmaterials in die 

Vergärung wurde im Jahr 2018 ein Trommelsieb vorgeschaltet, das gute Ergebnisse 

erzielt.  

6.3.3. Leichtverpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen 
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Mit der Einführung der Wertstofftonne im Jahr 2014 ist die Stadt Braunschweig einen 

weiteren Schritt hin zu einer möglichst weitreichenden Trennung von Wertstoffen am 

Anfallort gegangen. Mit der Wertstofftonne werden neben Leichtverpackungen auch 

stoffgleiche Nichtverpackungen erfasst.  

In einer Untersuchung im Dezember 2018 [ATUS GMBH, 2018] wurde die 

Zusammensetzung der Inhalte der Wertstofftonnen strukturgebietsbezogen ermittelt  

siehe Tabelle 15).  

Tabelle 15: Ergebnisse Summen der Fraktionen LVP, sNVP und sonstige Abfälle 

Summe LVP, sNVP und 
sonstige Abfälle 

Hoch-
häuser 

Innen-
stadt 

gschl. 
MFH 

offene 
MFH 

EFH  
Stadt 

gesamt 
Stadt 

gesamt 

Summe sonstige Abfälle 9% 6% 39% 15% 31% 100% kg/E*a 

Summe DSD-
Verpackungen 45,6 34,2 41,2 44,9 55,6 46,2 15,1 

davon Summe LVP 37,3 29,0 36,4 37,8 52,8 41,3 13,5 

Summe sNVP 11,7 19,1 11,9 8,3 19,9 14,3 4,7 

Summe sonstige Abfälle 42,7 46,7 46,8 46,7 24,6 39,5 12,9 

Summe 100 100 100 100 100 100 32,7 

 

Es wurde ein Anteil von 14,3 % stoffgleiche Nichtverpackungen (sNVP) in der 

Wertstofftonne festgestellt. Der Anteil „sonstige Abfall“ beträgt mit 39,5 % gut ein 

Drittel der enthaltenen Abfälle. Die Aufteilung der „sonstigen Abfälle“ auf Fraktionen 

zeigt Tabelle 16. 

Der Anteil der Wertstoffe an den „sonstigen Abfällen“ beträgt 6,5 %. Betrachtet man 

das Verhältnis „Wertstoffe gesamt“ zu sNVP in der Wertstofftonne, so ergeben sich 

21,4 % sNVP. 

Nichtwertstoffe als wesentlicher Anteil der „sonstigen Abfälle“ sind mit 33 % in der 

Wertstofftonne enthalten. Hier bieten sich Ansätze für Optimierungsmaßnahmen. 

Auffällig hoch ist der Anteil Windeln und Hygienepapier mit insgesamt 3,3 % sowie 

der Anteil gefüllte Verpackungen mit 9,0 %.  
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Tabelle 16: Aufteilung der „sonstigen Abfälle“ auf Fraktionen 

sonstige Abfälle 
Hoch-
häuser 

Innen-
stadt 

gschl. 
MFH 

offene 
MFH 

EFH  
Stadt 

gesamt 
Stadt 

gesamt 

Gewichtung 9% 6% 39% 15% 31% 100% kg/E*a 

Papierverbunde 0,1 0,5 0,4 0,1 0,9 0,5 0,2 

Druckerzeugnisse 7,1 1,5 2,9 0,8 0,1 2,0 0,7 

sonstiges Glas 0,0 0,4 0,2 0,1 1,7 0,6 0,2 

Textilien 3,5 2,1 2,9 1,8 0,5 2,0 0,6 

Elektroaltgeräte 0,6 7,2 1,0 2,5 0,3 1,3 0,4 

Problemstoffe 0,1 0,7 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 

Mineralien 0,2 1,7 0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 

Windeln 0,7 0,2 0,3 3,9 0,3 0,9 0,3 

Hygienepapier 3,3 1,3 2,5 6,0 0,6 2,4 0,8 

Sortierrest > 40 mm 4,2 0,6 3,3 2,0 1,1 2,3 0,8 

Sortierrest < 40 mm 9,6 10,6 14,3 9,4 11,8 12,1 4,0 

gefüllte Verpackungen 9,7 7,3 9,5 13,0 6,5 9,0 2,9 

Organik 3,6 12,5 9,4 6,6 0,2 5,8 1,9 

Summe sonstige 
Abfälle 42,7 46,7 46,8 46,7 24,6 39,5 12,9 

 

In Gesprächen mit ALBA wurde als wesentliche Maßnahme für die Zukunft die 

Fokussierung auf Brennpunkte und die gezielte Ansprache in den relevanten 

Stadtvierteln festgelegt.  

6.3.4. Restabfall 

Immer noch befinden sich im Restabfall größere Mengen an Wertstoffen. Dies betrifft 

insbesondere den Anteil an Bioabfällen, der trotz verschiedener Initiativen zur 

Verbesserung der Bioabfallerfassung nach wie vor hoch ist. 

Zur Entwicklung von Strategien zur Hebung der Wertstoffpotentiale insgesamt 

könnten ggf. Versuche mit einer Restabfallbehandlung im Pilotmaßstab hilfreich sein.  

6.4. Gebühren 

Das derzeitige lineare Gebührenmodell ist in der Bevölkerung akzeptiert. Die 

Steuerung der wesentlichen Mengenströme erfolgt über Gebührenanpassungen 

(Direktanlieferungen, Sperrmüllabholung) und Quersubventionierungen und hat sich 

bewährt. Die Mengenplanung und strategische Steuerung der Mengenströme wird 

regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.  

6.5. Deponierung 

Die Schüttfelder I, II und IIa Deponie in Braunschweig-Watenbüttel befinden sich 

derzeit in der Stilllegungsphase und werden endgültig abgedichtet.  

Schüttfeld III befindet sich noch in Betrieb. Dort werden seit 2009 belastete Böden 

sowie Straßenaufbruch aus dem Stadtgebiet Braunschweig abgelagert und soweit 
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möglich verwertet (Ersatzbaustoffe). Die über den Zeitraum gemittelte 

Einlagerungsmenge liegt nach wie vor oberhalb der ursprünglich angenommenen 

Menge von 34.000 Mg/a.  

Im Rahmen eines Planungsauftrages wurde geprüft, inwiefern durch die Anpassung 

der Endausbauhöhe des Schüttfeldes III auf die ursprünglich genehmigte Endhöhe 

zusätzlich Deponiekapazität gewonnen werden kann. Die Endausbauhöhe ist mit 

dem Ende der Einlagerung von Hausmüll von 40 auf 20 Meter reduziert worden. 

Zusätzlich wurde die Option betrachtet, den zwischen den Altfeldern und dem in 

Betrieb befindlichen Schüttfeld entstehenden Zwickel ebenfalls aufzufüllen.  

Im Zuge der Betrachtungen wurden ebenfalls die Möglichkeiten der Einlagerung von 

Klärschlammasche geprüft. Da zu erwarten ist, dass die landwirtschaftliche 

Verbringung von Klärschlamm, wie in Braunschweig praktiziert, mittelfristig nicht mehr 

zulässig ist, werden hier derzeit vom Abwasserverband alternative Szenarien 

entwickelt, die u.a. eine Ablagerung der Aschen vorsehen würden. 

Der Planungsauftrag umfasst sowohl die technische Machbarkeit der 

Schüttfelderhöhung und der Verfüllung des Übergangsbereiches zwischen Schüttfeld 

II/IIa und Schüttfeld III als auch die erforderlichen Schritte für eine Genehmigung. 

Nach Prüfung und Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde wurde ein Antrag auf 

Plangenehmigung erarbeitet. Der Antrag auf Plangenehmigung nach § 35 Abs. 3 des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) betrachtet den Übergangsbereich von 

Schüttfeld III zu Schüttfeld II/IIa und eine Profilanpassung von Schüttfeld III um hier 

gemäß den Vorgaben der Plangenehmigung aus dem Jahr 2001 die vorhandenen 

Ablagerungsmöglichkeiten voll auszunutzen.   

Vor dem Hintergrund der insgesamt knappen Deponiekapazitäten in Deutschland ist 

eine vollständige Nutzung des Einlagerungspotentials auch aus Sicht des 

zuständigen Ministeriums wünschenswert. 

6.6. Abfallwirtschaftliche Anlagen 

Im Rahmen eines Standortgutachtens wurden die abfallwirtschaftlichen Anlagen in 

Braunschweig im Jahr 2019 untersucht und bewertet. Aus der Bewertung wurden 

dann Handlungsempfehlungen abgeleitet, die im Rahmen der Erarbeitung des 

Abfallwirtschaftskonzeptes für die Ziele bis 2025 berücksichtigt wurden.  

Das vollständige Gutachten ist als Anlage dem Abfallwirtschaftskonzept beigefügt.  

6.7. Digitalisierung 

Erste Pilotprojekte in Deutschland zur Anwendung digitaler Technik in der 

Abfallwirtschaft sind erfolgversprechend. In Braunschweig läuft derzeit ein 

Pilotvorhaben zur Füllstandsmessung an Elektrokleingerätecontainern. Damit soll 

mittelfristig eine füllstandsabhängige Leerung der Container ermöglicht werden. Ziel 

ist, Kosten und Ressourceneinzusparen.  

Der Nachbarlandkreis Wolfenbüttel hat bereits sämtliche Abfallbehälter mit einem 

Identifizierungssystem ausgerüstet, so dass eine eindeutige Zuordnung der Behälter 

zu den Grundstückseigentümern und damit den Gebührenschuldnern möglich wurde. 
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Gleichzeitig können defekte oder fehlbefüllte Tonnen schon bei der Leerung digital 

erfasst werden. Die Anschaffung des Systems hat sich nach Auskunft des 

Abfallwirtschaftsbetriebes in Wolfenbüttel innerhalb kurzer Zeit amortisiert. Hier 

besteht auch für Braunschweig noch Potential.  

Mittelfristig könnte ein Identifikationssystem für Abfallbehälter auch für die 

Gebührenerhebung genutzt werden.   
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7. Zielentwicklung bis 2025 

7.1. Weitere Initiativen zu Abfallvermeidung 

Abfallvermeidung hat in Braunschweig heute schon einen hohen Stellenwert. Vor 

dem Hintergrund der aktuellen Umweltprobleme aufgrund zunehmender Vermüllung 

soll weiterhin intensiv für das Thema Abfallvermeidung sensibilisiert werden.  

Schrittweise werden seitens der Veranstalter bei öffentlichen Veranstaltungen 

Mehrwegkonzepte umgesetzt. So können nicht nur unmittelbar Abfälle bei 

Veranstaltungen vermieden, sondern auch positive Effekte für das Stadtbild durch 

eine geringere Vermüllung erzielt werden.  

 

Gestärkt werden soll das Thema „Vorbereitung zur Wiederverwendung“, 

beispielsweise durch Bereitstellung einer Nachhaltigkeits-App oder durch 

Anpassungen bei der Sperrmüllsammlung und –annahme. Hier sind für die 

Wiederverwendung insbesondere Kooperationen mit Gebrauchtmöbelkontoren, 

beispielsweise von der Lebenshilfe, dem DRK oder der deutschen Kleiderstiftung 

denkbar. Hierzu sollen kurzfristig Gespräche geführt und Kooperationen aufgebaut 

werden. In diesem Kontext soll auch die Zusammenarbeit mit dem Repair Café 

intensiviert werden.  

Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Qualität der Altmöbel seit Jahren 

sinkend und der Anteil unbehandelter Hölzer rückläufig ist.  

7.2. Berücksichtigung des demografischen Wandels im Hinblick auf barrierefreie 

Abfallsammlung (Unterflursysteme) und neue Leistungen bei der 

Abfallabholung 

Erste Versuche mit Unterflursammelsystemen sind im Rahmen eines 

Modellvorhabens in Braunschweig durchgeführt worden. Die Ergebnisse sind 

durchweg positiv. Das Unterflursystem wird von den angeschlossenen Bürgern sehr 

gut angenommen. Die Erfassung der verschiedenen Fraktionen erfolgt sortenrein, 

das Umfeld ist sauber. Es ist Ziel der abfallwirtschaftlichen Planungen, 

Unterflurgefäße für die haushaltsnahe Sammlung nach Aufnahme in die städtischen 

Satzungen zeitnah in den Regelbetrieb zu überführen.  

Mit sogenannten „Premiumleistungen“, zum Beispiel bei der Sperrmüllabholung, 

könnte das Angebot des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE) im Hinblick 

auf die Erfordernisse durch den demografischen Wandelerweitert werden.  

7.3. Weitere Initiativen zu möglichst vollständiger und sortenreiner 

Wertstofftrennung 

7.3.1. Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) 

Zur Verbesserung der kommunalen Erfassungsquoten könnten Gespräche mit den 

gewerblichen Sammlern zur gemeinsamen statistischen Mengenerfassung geführt 

werden.  

Durch die Einigung der Dualen Systeme mit den Vertretern der Kommunen zu einer 

Vereinbarung hinsichtlich der PPK-Sammlung und die Formulierung einer 
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entsprechenden Musteranlage sind die Voraussetzungen geschaffen, innerhalb der 

aktuellen Vertragslaufzeit mit den Dualen Systemen (2020 bis 2022) eine 

Vereinbarung zur Papiersammlung, die den Vorgaben des Verpackungsgesetzes 

genügt, zu treffen. Die Anlage 7 (PPK) der Abstimmungsvereinbarung sollte daher 

zeitnah neu vereinbart werden. Hierzu sind im Vorfeld gemeinsam mit den 

gewerblichen Papiersammlungen in Braunschweig Vereinbarungen zur 

gemeinsamen Erfassung der gesammelten Papiermengen zu treffen.  

7.3.2. Elektroaltgeräte 

Die gesetzlichen Anforderungen an die Erfassung von Elektroaltgeräten sind hoch. 

Mit der Einführung von Containern für die Sammlung von Elektrokleingeräten an den 

Wertstoffcontainerstationen im Stadtgebiet und der Optimierung des Netzes an 

Schadstoffmobilhaltestellen wurden bereits Schritte für die Verbesserung der 

Erfassungsquoten eingeleitet. Hier hat die Stadt Braunschweig bundesweit eine 

Vorreiterrolle übernommen.  

Es ist zu prüfen, ob weitere Anpassungen erforderlich und zielführend sind.  

7.3.3. Zerstörungsfreie Sperrmüllsammlung 

Unter dem Aspekt der Vorbereitung zur Wiederverwendung müssen Möglichkeiten 

entwickelt werden, insbesondere Altmöbel unzerstört auf dem 

Abfallentsorgungszentrum anzuliefern. Dazu gehört neben einem zusätzlichen 

Sperrmüllfahrzeug, das funktionsfähige Möbel unzerstört transportiert, auch das 

Angebot einer Sperrmüllabholung direkt aus der Wohnung/dem Haus, um das 

Auseinanderbauen bzw. Zerstören von Möbeln zur Bereitstellung als Sperrmüll zu 

verhindern.  

7.3.4. Aktion Bioabfall 

Durch groß angelegte Aktionen wurde bereits in den Jahren 2017 und 2018 ein 

besonderer Focus auf die Bioabfallerfassung gelegt. Mit der Einführung der 

wöchentlichen Sammlung und der Überprüfung der „Eigenkompostierer“ sollte die 

Anteil an Bioabfall im Resthausmüll verringert und bessere Erfassungsquoten erreicht 

werden. Die Anzahl an Bioabfallbehältern konnte durch diese Maßnahmen signifikant 

erhöht werden.  

Mit der Aktion „kein Plastik im Bio“ wurde gesondert auf die Problematik von 

Kunststoffen, insbesondere Plastiktüten, in den Bioabfalltonnen hingewiesen. Damit 

sollte der Fremdstoffanteil reduziert werden. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen gesetzlichen Anforderungen an die Qualität der 

produzierten Komposte sind hier weitere Initiativen notwendig. Hierfür wurden bereits 

Brennpunkte, insbesondere in der dicht besiedelten Mehrfamilienhausbebauung in 

Bereichen der Braunschweiger Weststadt, identifiziert, die in den nächsten Jahren 

gezielt angesprochen werden sollen.  

7.3.5. Wertstofftonne 

Die Wertstofftonne hat sich bewährt. Der Anteil an Restabfällen in der Wertstofftonne 

ist insgesamt gering. Dennoch gibt es einige Bereiche in Braunschweig, in denen die 
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Wertstofftonnen regelmäßig aufgrund hoher Fehlbefüllungsgrade als Restabfall 

geleert werden müssen.  

Die allgemeine Aufklärungsarbeit hat hier keine Wirkung gezeigt. Daher soll in den 

nächsten Jahren gezielt in diesen Bereichen über Aufklärungsarbeit und Gespräche 

mit den Wohnungsbaugenossenschaften versucht werden, die Qualität der 

Wertstofftonneninhalte zu verbessern. Es ist bereits vielfältiges Informationsmaterial 

vorhanden, das hier gezielt zum Einsatz kommen soll.  

Als Brennpunkte wurden insbesondere Bereiche in der dicht besiedelten 

Mehrfamilienhausbebauung in der Braunschweiger Weststadt identifiziert. 

7.3.6. Wertstofftrennung im öffentlichen Straßenraum 

Auch in diesem Sektor werden Potentiale gesehen. Inwieweit eine funktionstüchtige 

Wertstofftrennung im öffentlichen Straßenraum implementiert werden kann, soll im 

Rahmen der Bearbeitung der Projekte aus der Fridays-for-future-Initiative untersucht 

und - auch unter Berücksichtigung stadtbildgestalterischer Aspekte - beurteilt werden.  

7.3.7. Untersuchungen zur Wertstofftrennung aus Restabfall 

Bereits im Abfallwirtschaftskonzept für den Zeitraum 2016 bis 2020 wurden 

Untersuchungen zur Verwertbarkeit des Restabfalls angeregt. Es ist bekannt, dass in 

der Restabfalltonne nach wie vor etwa 30 % verwertbare Materialien enthalten sind. 

Bei etwa 140 kg/E*a Restabfall entspricht dies etwa 10.500 Mg/a, die potentiell 

verwertbar wären. Inwieweit eine Hebung dieses Potentials wirtschaftlich vertretbar 

möglich und einer thermischen Nutzung vorzuziehen ist, wurde bislang nicht 

untersucht.  

Die Untersuchungen könnten nun im Rahmen der Fortschreibung des 

Abfallwirtschaftskonzeptes vorgenommen werden. Hier wäre insbesondere die 

Untersuchung der möglichen Abtrennung von Teilströmen, wie beispielsweise 

Kunststoffen mittels Siebtechnik oder die FE-Abtrennung mittels Magnetabscheidung, 

vor der Restabfallvorbehandlung zielführend.  

Es ist zu berücksichtigen, dass der aktuelle Verbrennungsvertrag zum 01.02.2022 

endet. Auch zukünftig werden die Abfälle weiterhin mittels Bahntransport in eine 

thermische Vorbehandlungsanlage verbracht. Die vorhandene 

Restabfallumschlaganlage wurde bereits für die Zukunft ertüchtigt 

(Ersatzpressstempel vorhanden), der Bahntransport wird auch mittelfristig eine zum 

Lkw-Transport gleichwertige Transportart bleiben und einige Verbrennungsanlagen in 

der Nähe verfügen über einen Bahnanschluss.  

Dies würde eine Vorabtrennung von Wertstoffen bereits in Braunschweig sinnvoll 

machen.  

7.3.8. Bau- und Abbruchabfälle 

Unabhängig vom Abfallwirtschaftskonzept prüft die Stadtverwaltung den verstärkten 

Einsatz von Ersatzbaustoffen und Rezyklaten. 

TOP 8

97 von 167 in Zusammenstellung



Fortschreibung Awiko 2020   Seite 48 
 

7.4. Zukunft des Deponiestandortes Watenbüttel und der abfallwirtschaftlichen 

Anlagen 

Als Maßnahmen zur zukünftigen Nutzung der Deponie sind insbesondere die 

Aufrechterhaltung der Einlagerung von belastetem Boden und Straßenaufbruch auf 

dem Schüttfeld III und die Fertigstellung der Abdichtung auf den alten Schüttfeldern 

zu nennen. 

Die abfallwirtschaftlichen Anlagen wurden im Rahmen der Erstellung des 

aktualisierten Abfallwirtschaftskonzeptes von einem Gutachter untersucht [INFA 

GMBH, 2019]. In einer orientierenden Bewertung werden die wesentlichen Anlagen 

beurteilt: 

- Restabfallumschlaganlage (RAUA) 

Die zum Umschlag und Verladung von Restabfällen eingesetzte Technik 

entspricht gängigen Verfahren und weist verschiedene Vorteile auf. 

Die technischen Entwicklungen im Bereich Umschlag und Transport sollten vor 

dem Hintergrund beobachtet werden, ob sich hier mittel- / langfristig evtl. 

sinnvolle Alternativen ergeben. Unter Klimaschutzaspekten kann langfristig bei 

einer entsprechenden Entwicklung im Transportwesen (alternative Antriebe) eine 

andere Umschlag- / Transporttechnik ebenfalls sinnvoller sein. 

Das Risiko für die Notwendigkeit der Zwischenlagerung von Mengen könnte 

durch vertragliche Regelungen mit der Vorbehandlungsanlage auf den 

Auftragnehmer übertragen werden. Hierbei wären jedochauch die dadurch 

entstehenden Mehrkosten zu betrachten. Das Vorhalten von begrenzten 

Zwischenlagerkapazitäten ist aus heutiger Sicht auch mittelfristig erforderlich.  

- Bioabfallvergärung 

Die Vergärung der Bioabfälle vor einer Nachkompostierung ist abfallwirtschaftlich 

und ökologisch ein vorteilhaftes und gängiges Verfahren. 

Die Biogasnutzung erfolgt derzeit im Blockheizkraftwerk (BHKW) der Kläranlage. 

Abhängig von der Effektivität der Wärmenutzung dort sollten ggf. Alternativen wie 

z. B. die Nutzung als Treibstoff für Abfallsammelfahrzeuge geprüft werden.  

Künftige rechtliche Regelungen (z. B. Entwurf der TA Luft oder der TRAS 120) 

sollten hinsichtlich möglicher Nachrüstungen bei der Nachrotte sowie der 

Abluftreinigung beobachtet werden. 

- Grünabfallkompostierung 

Die bestehende Grünabfallkompostierung ist ein geeignetes und übliches 

Verfahren zur Verwertung von Grünabfällen. 

Die offene Betriebsweise der Freiflächenkompostierung muss vor dem 

Hintergrund der Novellierung der TA Luft beobachtet werden. So könnten 

Maßnahmen im Bereich von Zulassung und Betrieb erforderlich werden. Der 

Absatzmarkt für Komposte in die hiesige Landwirtschaft ist schwierig. Überdachte 

Lagermöglichkeiten könnten das Problem entschärfen.  
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- Sperrmüllvorschaltanlage 

Im Rahmen der Sperrmüllaufbereitung werden Holz und größere Kunststoffteile 

mittels Bagger aussortiert. Dies ist ein durchaus übliches Verfahren. Eine 

weitergehende Sperrmüllaufbereitung wäre mit einer Investition verbunden, die 

derzeit aufgrund der Marktsituation nicht refinanzierbar ist. Es wird empfohlen, 

die Entwicklungen der Anforderungen der Altholzverordnung (AltholzV) sowie 

des Altholzmarktes zu beobachten.  

- Restabfallsortierung 

Auch für den Restabfall wäre eine Aufbereitung grundsätzlich denkbar, da im 

Restabfall noch ca. 30 % verwertbare Materialien enthalten sind. Abhängig von 

Menge und Qualität der auszuschleusenden Fraktionen, den möglichen 

Verwertungswegen sowie der Marktsituation der Aufbereitungskapazitäten und 

Verwertungspreise, kann mittelfristig eine weitergehende Wertschöpfung aus 

dem Restabfall durch die höherwertige Verwertung von einzelnen Stoffströmen 

erreicht werden.  

Hierzu wird die Prüfung im Rahmen eines Pilotversuches empfohlen.  

- Kleinanliefererbereich 

Sowohl am Standort AEZ Watenbüttel als auch an der Frankfurter Straße werden 

die Beschaffenheit und Rahmenbedingungen moderner Recyclinghöfe erfüllt. Die 

Öffnungszeiten sind bürgerfreundlich und liegen über dem Durchschnitt. Die 

Recyclinghofdichte liegt in Braunschweig leicht unter dem Durchschnitt 

vergleichbarer Städte in Deutschland. Die großzügigen Öffnungszeiten fangen 

die etwas geringere Dichte wieder auf. 

Dennoch sollte Verschiebungen oder Verlängerungen der Öffnungszeiten im 

Nachmittagsbereich oder an Samstagen erwogen werden. geprüft werden, ob 

ggf. an 1 bis 2 Tagen in der Woche durch Verschiebungen die Öffnungszeiten im 

Nachmittagsbereich oder am Samstag ausgeweitet werden können.  

7.5. Digitalisierung: Berücksichtigung des demografischen Wandels im Hinblick 

auf Logistik und Tourenplanung (Unterflursysteme, Füllstandsmessung, 

Digitale Behältererfassung).  

Die fortschreitende Digitalisierung sowohl der Arbeitswelt als auch des persönlichen 

Umfelds schreitet zügig voran und macht auch vor der Abfallwirtschaft nicht halt. 

Pilotvorhaben zur Umsetzung von Digitalisierung laufen deutschlandweit. Erste 

Versuche in Braunschweig mit Füllstandssensorik sind vielversprechend. 

Insbesondere die digitale Erfassung der satzungsmäßigen Abfallbehälter ist auch 

wirtschaftlich interessant. Hier sollen konkrete Vorhaben herausgearbeitet und -

sofern wirtschaftlich darstellbar- umgesetzt werden.  
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Tabelle 17: Ziele und Maßnahmen bis 2025 

Lfd. 

Nr. 
Thema Wesentliche Ziele bis 2025 Wesentliche Handlungsfelder 

1. 

Abfallvermeidung 

 Weitere Durchführung von 
umfangreichen Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung 

 

Ziel: Förderung der Ressourceneffizienz 

 Förderung der Ressourceneffizienz 
 Vermeidung / Reduzierung von 

Lebensmittelabfällen und 
Verpackungsabfällen  

 Reduzierung von Fehlwürfen 
 Reduktion der Verwertungs- und 

Behandlungskosten 
Weiterentwicklung der Abfallberatung und 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
 

 Detailplanung zur Vermeidung von Abfällen 
 Verstärkte regelmäßige Aktionen zur 

Abfallvermeidung und zur Sensibilisierung 
 Beschaffung umweltfreundlich hergestellter und 

reparaturfähiger Erzeugnisse  
 Weiterentwicklung der Abfallberatung und 

Öffentlichkeitsarbeit 
 Einwegkunststoffbedarf bei Veranstaltungen und in 

der Gastronomie reduzieren 

2. 

Restabfall 

 Hoher Anteil an Wertstoffen im 
Restabfall aus Haushalten 

 

Ziel: Mengen- und Kostenreduktion 

 Reduktion der Restabfallmenge durch 
Verbesserung der getrennten Erfassung von 
Wertstoffen 

 Erarbeitung eines für die Stadt Braunschweig 
vorteilhaften Konzeptes zur 
Restabfallbehandlung und –beseitigung 
 

 
 
 Öffentlichkeitsarbeit zur getrennten Sammlung 
 Mehrsprachige und zielgruppenorientierte Flyer und 

Videos 
 Durchführung von Praxisversuchen zur 

Restabfallbehandlung unter Berücksichtigung der 
vor Ort verfügbaren Infrastruktur 

 Neuer Vertrag zur Restabfallvorbehandlung 
 Reduzierung des biogenen Hausmüllanteils 
 Überprüfung und Verbesserung von Maßnahmen 

der Schadstoffentfrachtung des Hausmülls und der 
Getrennthaltung gefährlicher Abfälle 

3. 

Bio- und Grünabfall 

 Optimierungspotential beim  
Anschlussgrad 

 Küchenabfälle überwiegend im 
Restabfall 

 Potenzial bei der Auslastung der 
Vergärungsanlage  

Ziel: Höhere Erfassungsquote  

 Optimierung des Sammelsystems  
Biotonne 

 Sammelumfang für Küchenabfälle 
intensivieren 

 Bessere Auslastung der Vergärungsanlage 

 
 

 Weiterhin stichprobenartig Art und Umfang der 
Eigenkompostierung überprüfen 

 Verdichtung des Sammelsystems Biotonne 
 Verbesserung des Sammelkomforts für 

Küchenabfälle  
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 Neue Anforderungen an 
Emissionsschutz und 
Produktüberwachung 

 Nachhaltige Verwertung von 
holzreichen Bioabfallfraktionen 

 

 Erfassung und Aufbereitung von Grüngut und 
–schnitt insbesondere aus der städtischen 
Landschaftspflege  

 Erweiterung der Produktpalette auf 
Brennstoffe aus Grünabfällen 

 Optimierung / Erneuerung der 
Vergärungstechnologie 

 Erhöhung der Biogasproduktion 

 Gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zur 
Verbesserung der Qualität der Bioabfälle und zur 
Benutzung der Eigenkompostierung 

 Erstellung eines Detailkonzeptes zur ganzheitlichen 
Erfassung und Verwertung von Grünabfällen bzw. 
Grünschnitt. (Grüngutkonzept)  

 Intensivierung der Werbungsmaßnahmen für den 
hergestellten Kompost 

 Optimierungspotentiale der Vergärungsanlage 
realisieren 

 Ersatz der bestehenden Vergärungsanlage durch 
eine neue, dem Stand der Technik entsprechende 
Anlage 

 Entwicklung eines Konzepts zur verwertung 
holzreicher Bioabfallfraktionen 

4. 

LVP/sNVP 

 Gute Qualität der erfassten 
Wertstoffe, wenig Fehlwürfe 

 Hochwertige Sortierung 

Ziel: Steigerung der Erfassungsquote  

 Weitere Steigerung der Erfassungsquote 
 Erhöhung der stofflichen Verwertung 
 Verringerung der Fehlwürfe in 

Problembereichen 

 
 Beibehaltung der Öffentlichkeitsarbeit 
 Gezielte Kampagnen zur Optimierung der 

Sammlung mit der Wohnungswirtschaft 

5. 

Papier, Pappe, Kartonage (PPK)  

 Erfassungsquote auf sehr hohem 
Niveau 
 

Ziel: Höhere Erfassungsquote 

 Weitere Erhöhung der Erfassungsquote 

 
 Neue Vereinbarung zur PPK-Erfassung mit den 

Dualen Systemen (Anlage 7 der 
Abstimmungsvereinbarung) 
 

6. 

Sperrmüll 

 Förderung von hochwertigen 
Verwertungen im Sinne der 
fünfstufigen Abfallhierarchie des 
KrWG 

Ziel: Zerstörungsfreie Sammlung 

 Zerstörungsfreie Sperrmüllsammlung, um eine 

Vorbereitung zur Wiederverwendung zu 

ermöglichen 

 Abfallvermeidung durch Förderung von 

Tausch- und Verschenkmarkt 

 
 Aufnahme von zusätzlichen Leistungsangeboten in 

die Satzung 
 Zerstörungsfreie Sperrmüllsammlung durch 

Abholung von Sperrmüll direkt aus der 
Wohnung/dem Haus 
 

7. 
Demografischer Wandel Ziel: Altersgerechte Sammelsysteme  

 Prüfung, wo im Bestand und Neubau 
Unterflursysteme geeignet sind 
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 Erste Pilotanlagen zur 
haushaltsnahen Abfallsammlung in 
Unterflurcontainern (barrierefreie 
Sammlung) Unterflurgroßbehälter 
im Stadtgebiet 

 Zusätzliches Leistungsangebot, 
dass den demografischen Wandel 
berücksichtigt 
 

 Weitergehende Umstellung auf altersgerechte 
Sammelsysteme 

 Angebot zusätzlicher Leistungen, zum 
Beispiel in der Sperrmüllsammlung 

 Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft. 
 Abholung direkt aus der Wohnung/dem Haus 
 

8. 

Digitalisierung 

 GPS an Fahrzeugen ist Standard 
 „Abfall-App“ vorhanden 
 Erste Pilotstandorte mit 

Füllstandssensorik und 
entsprechender digitaler 
Verarbeitung an 
Elektrokleingerätecontainern 
 

Ziel: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung 

 

 
 Ausrüsten der Standard-Sammelgefäße mit 

Identifizierungstechnik 
 Untersuchung, welche digitalen Angebote 

insbesondere vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels wünschenswert wären. 

 

9. 

Direktanlieferungen 

 Hohe Anlieferzahlen 
 Vermutete unberechtigte  

Anlieferungen  
 Förderung von hochwertigen 

Verwertungen im Sinne der 
fünfstufigen Abfallhierarchie des 
KrWG 

 
 

Ziel:  Unterbindung ordnungswidriger 

Anlieferungen und Förderung einer hochwertigen 

Verwertung 

 

 
 Beibehaltung der intensiven Kontrollen der 

Kleinanlieferer  
 Prüfung von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung 

der Altholzfraktion mit dem Ziel, diese zur 
Energieerzeugung einzusetzen 

 Abgabe von A1 – Altholz an Hobbyhandwerker auf 
Wertstoffhöfen wird geprüft 

 Erweiterung / Anpassung der Öffnungszeiten prüfen 
 

 

10. 

E-Geräte und Batterien 

 Anlieferung zu Wertstoffhöfen 
 Separate Sammlung über Sperrmüll 

und Schadstoffmobil 
 Kleingerätesammlung über 

Container 
 

Ziel: Erhöhung der erfassten Mengen 

 Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen  
 Bürgerfreundliches Erfassungssystem 

 
 

 Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung 
intensivieren  

 Prüfung der Ausweitung des 
Containersammelsystems und der 
Rücknahmestellen 
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11. 

Gebühren 

 Gebührenstruktur (lineares System) 
und Unterstützung des 
umweltpolitischen Ziels, Anreize zur 
Reduzierung der Abfallmengen zu 
schaffen 
 

Ziel: Förderung der Abfallvermeidung  

und Abfallverwertung sowie Sicherstellung einer 

hohen Gebührenstabilität 

 

 
 

 Regelmäßige Prüfung des Gebührensystems auf 
dessen Zielerfüllung 

12. 

Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung 
 
 Vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit 

und Abfallberatung 
 Modernes Kunden- und 

Umweltzentrum 
 Umfassende Maßnahmen  

 

Ziel: Optimierung des 
Gesamtsystems, Steigerung der Akzeptanz 
 
 Reduzierung der Restabfallmenge 
 Förderung der Abfallvermeidung 
 Erhöhung der Erfassungsquoten bei hoher 

Sortenreinheit 

 
 Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit und 

Abfallberatung 
 Zielgruppenspezifische, mehrsprachige Maßnahmen 

zur Sensibilisierung im Umgang mit Abfällen 
 Zukünftig ausgewählte Schwerpunkthemen durch 

die Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung noch 
intensiver flankierend unterstützen, z. B.:  

- Verbesserung der Getrenntsammlung von 
Wertstoffen 
 

13. 

Deponiestandort, Abfallwirtschaftliche 
Anlagen  

Ziel: Erhalt der Effektivität des Standortes  
 Bahntransport beibehalten 
 Zwischenlager erhalten Alternativen für 

Biogasnutzung (z. B. als Treibstoff) prüfen 
 Kompostplatz ggf. teilweise überdachen 
 Marktabhängig ggf. weitergehende 

Sperrmülltrennung 
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8. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

 

Bei der Aufstellung, wesentlichen Änderungen und der Fortschreibung des 

Abfallwirtschaftskonzepts wurden die Öffentlichkeit, die Träger öffentlicher Belange sowie 

die Behörden und Stellen, die vom Abfallwirtschaftskonzept berührt werden oder berührt 

werden könnten, frühzeitig beteiligt. Denjenigen, die rechtzeitigen Anregungen und 

Bedenken vorgebracht haben, wurde die Gelegenheit zur Erörterung gegeben. Ein 

Großteil der Hinweise wurde im Rahmen der Überarbeitung des 

Abfallwirtschaftskonzepts berücksichtigt. 

Wesentliche Anregungen, Anmerkungen und Hinweise sind der nachfolgenden Übersicht 

(Tabelle 18) zu entnehmen. 

Tabelle 18: Übersicht wesentlicher Anregungen, Anmerkungen und Hinweise 

 

Hinweis-
geber 

Hinweis Umgang mit Hinweis 

BUND Abgabe von verwertbarem Altholz an 
(Hobby-)Handwerker zur weiteren 
Verwendung 

Telefonischer Erörterungstermin: Als Abfall 
abgegebenes Altholz muss ein 
Verwertungsverfahren durchlaufen, um als 
Produkt abgegeben zu werden; dieses ist 
derzeit nicht möglich. 

BUND Vergärung von Grünschnitt von Weg- 
und Gewässerrändern 

Telefonsicher Erörterungstermin: 
Ökologische und ökonomische 
Abwägungen diskutiert und die Erstellung 
eines Grüngutkonzepts im AWIKO 
aufgenommen. 

BUND Bekanntheitsgrad der 
Elektrokleingerätesammlung und die 
Anzahl der Sammelstellen verbessern 

Telefonischer Erörterungstermin: 
Fortsetzung und Forcierung der 
Öffentlichkeitsarbeit ist bereits als 
Handlungsfeld identifiziert und als Ziel 
aufgenommen. 

NMU Anpassung der Rechtsgrundlagen Überarbeitet und mit NMU abgestimmt 

NMU Empfehlung zur redaktionellen 
Änderungen hinsichtlich der 
Berücksichtigung der EU-
Abfallrahmenrichtlinie 

Überarbeitet und mit NMU abgestimmt 

NMU Hinweis zur Bioabfallerfassung Überarbeitet und mit NMU abgestimmt 

NMU Hinweis zu kürzlich erfolgten 
Gesetzesänderungen und Empfehlung 
der erweiterten Darstellung der 
Sortierquoten 

Überarbeitet und mit NMU abgestimmt 

NMU Ergänzung der Basisdaten des 
Entsorgungsgebiets, der 
Entsorgungsstruktur und der 
Organisationsform der Entsorgung 
erforderlich 

Überarbeitet und mit NMU abgestimmt 

NMU Gesonderter Hinweis auf Umgang mit 
Batterien und Elektroaltgeräten sowie 
Angaben zu den Fraktionen Glas, PPK, 
Kunststoff, Altholz, Asbest und 
verbotswidrig abgestellten Fahrzeugen. 
Ausführlichere Darstellung der 

Überarbeitet und mit NMU abgestimmt 
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Erfassung der schadstoffhaltigen Abfälle 
ist notwendig 

SPD-
Fraktion 

Berücksichtigung der Bau- und 
Abbruchabfälle im AWIKO und Einsatz 
von Recyclingbaustoffen 

Bau- und Abbruchabfälle sind i.d.R. nicht 
überlassungspflichtig und fallen daher 
zunächst nicht in dem Bereich des AWIKO. 
Im Sinne einer ganzheitlichen 
Abfallbewirtschaftung wurden die Bau- und 
Abbruchabfälle ebenso wie die 
Recyclingbaustoffe im AWIKO 
berücksichtigt. 

SPD-
Fraktion 

Änderung der Gliederung und Struktur 
des AWIKO 

Unter der Maßgabe, dass das AWIKO 
überarbeitet und ergänzt, jedoch nicht 
gänzlich umstrukturiert wird, wurde eine 
grundlegende Änderung der Gliederung 
und Struktur nicht vorgenommen. 

SPD-
Fraktion 

Konkretisierungen und Ergänzungen der 
Maßnahmen und Ziele 

Teilweise wurden entsprechende  
Konkretisierungen und Ergänzungen 
vorgenommen 

SPD-
Fraktion 

Berücksichtigung der Verwertung von 
Klärschlamm im AWIKO 

Fällt nicht in den Bereich des AWIKO und 
wird in der zuständigen Abteilung 
bearbeitet 

Munte Wunsch nach Beibehaltung und Ausbau 
des Full-Services. 

Bereits realisiert 
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Quellennachweis: 

 

ATUS GmbH: Sortieranalyse von Leichtverpackungen in Braunschweig. Dezember 2018 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU): 

Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder. 2013 

INFA GmbH: Erstellung von Empfehlungen zu den abfallwirtschaftlichen Anlagen in der Stadt 

Braunschweig für die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes (Zeitraum 2021 bis 

2025). Dezember 2019 

Verbücheln, Pichl: Auswirkungen des demografischen Wandels auf die kommunale 

Kreislaufwirtschaft. In: Müll und Abfall 4/2018 
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Anlagen: 

 

Empfehlungen zu den abfallwirtschaftlichen Anlagen in der Stadt Braunschweig für die 

Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes (Zeitraum 2021 bis 2025). INFA GmbH, 2019 
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Anlage 1: 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16626-01
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Abfallwirtschaftskonzept (Awiko)
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
21.09.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Bauausschuss (Vorberatung) 21.09.2021 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.09.2021 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 05.10.2021 Ö

Beschluss:

„Das der Drucksache 21-16626 beigefügte Abfallwirtschaftskonzept (Awiko) der Stadt 
Braunschweig wird beschlossen.“

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 NKomVG in Verbindung mit 
§ 5 Abs. 3 NAbfG.

Im Rahmen der Sitzungsvorbereitung ist aufgefallen, dass die Spezialnorm des NAbfG nicht 
bei der Subsumtion der Beschlusskompetenz in der DS 21-16626 berücksichtigt wurde. § 5 
Abs. 3 NAbfG legt fest, dass das Abfallwirtschaftskonzept von der Vertretung des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers beschlossen wird.

Die Beratungsfolge endet nunmehr im Rat.

Leuer

Anlage/n:
keine
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